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Dortmund im Jahre 1899.

II.

DER HAFEN VON DORTMUND.

1. VORGESCHICHTE.

im Wesentlichen der „Denkschrift über den Entwurf zum Hafen von Dortmund" von Stadtbaurath Marx
und Ingenieur Pelzer. Dortmund November 1893, entnommen.

eit nahezu vierzig Jahren hat sich die Stadtgemeinde Dortmund um
das Zustandekommen einer Verbindung der westlichenWasserstrassen
unseres Vaterlandes mit den östlichen bemüht, damals wie heute von
dem Gesichtspunkte ausgehend, dass von dem segenbringenden
Nutzen einer solchen Wasserverbindungfür die Gesammtheit, auch
ein erheblicher Antheil Westfalenund dem Schwerpunktdes west¬

fälischen Industriegebiets, der alten Stadt Dortmund zugute kommen würde. Sie erblickte
in der Schaffung eines AustauschplatzeszwischenWasserstrasseund Eisenbahn, am
Anfangspunkte des Dortmund-Ems-Kanalsund in unmittelbarer Nähe der Stadt liegend,
eine der bedeutendsten Einrichtungen des ganzen Kanalunternehmens und erhoffte dem
aufstrebenden Gemeinwesen inmitten der an Natur- und Industrie-Erzeugnissen so reichen
Umgebung,einen neuen Trieb zur Entwicklung weiterer Blüthe zu erschliessen.

Der Hafen „Hansa",welcher in dem ersten, im Jahre 1883 vom Herrenhause
abgelehntenGesetzentwurffür den Dortmund-Ems-Kanal in unmittelbarerNähe des
Rangirbahnhofsder Köln-MindenerEisenbahn seitens des Staats vorgesehen war, ent¬
sprach daher wenig den Wünschen der Stadt. Diese glaubte, dass ein einziges Hafen¬
becken, fernab von der Stadt gelegen, den örtlichen Interessen Dortmunds nicht genügend
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Rechnungtrage. Die städtischen Vertretungen richteten demzufolge, in der Zeit zwischen
der ersten gescheiterten Einbringungdes Gesetzentwurfs und den Vorbereitungen für den
zweiten Entwurf vom Jahre 1886, ihre Bemühungendarauf, dass der Dortmunder Hafen
näher an die Verkehrs- und Betriebsanlagen der Stadt verlegt werde. Sie konnten hiermit
um so eher auf Erfolg rechnen, als bei der erheblichen Betheiligung, welche die Staats¬
regierung von der Stadt bei Aufbringung der Grunderwerbskostengefordert hatte, ein
thunlichstesEingehenauf alle berechtigten Wünsche von vornhereingegebenwar. Der
neue Gesetzentwurf für den Dortmund-Ems-Kanal vom Jahre 1886 sieht daher auch
eine mehr nach Südosten verschobene, an die bebauten Theile der Stadt grenzende Hafen¬
anlage vor, und als die Vorlage am 9. Juli 1886 Gesetzeskraft erhielt, war es den
städtischenVertretungenvergönnt, mit ungemischterFreude auf den Abschluss einer
langen, vorbereitenden Thätigkeit zurückzublicken.

Auf der durch das Gesetz geschaffenenGrundlage haben sich die weiteren
Verhandlungenmit der Staatsbauverwaltung, und die genauereAusarbeitungder Pläne
für den Hafen entwickelt;aber noch waren verschiedeneDurchgangsstufenzu über¬
winden, bis zur eigentlichen Bauausführunggeschritten werden konnte. Zunächst unter¬
nahmen sachkundige Mitglieder der städtischen Verwaltung eine eingehende Besichtigung
der hauptsächlichsten deutschen Flusshäfen, um von ihrer Entwickelung und ihren Ein¬
richtungen Kenntnisszu erhalten. Eine günstige Gelegenheit hierzu bot unter anderem
der 1888 in Frankfurt a. Main abgehaltene internationale Congress für Binnenschiffahrt.
Bei diesem Anlass besichtigteman die Häfen von Frankfurt,Mannheim, Gustavsburg
und Mainz und gewann aus den Vorträgen, sowie den ausgestellten Plänen und dem
statistischen Material mancherlei Anregung. Es wurden ferner, behufs Gewinnungeiner
Uebersichtüber die heimischenBedürfnisse,die Handelskammer,und die betheiligten
wirtschaftlichen und industriellenVereine, die Vorstände der grösseren Werke und
Handlungshäuserüber die Umschlagsziffern und die zu erwartenden Anforderungenbe¬
fragt. Endlich wurde auch bezüglichdes vom Stadtbauamt aufgestelltenvorläufigen Ent¬
wurfs, der Rath eines hervorragenden Meisters im Wasser- und Hafenbau, des bremischen
Ober-BaudirektorsFranzius eingeholt.

Alle diese Vorbereitungenbefestigtenbei den Mitgliedernder städtischen Ver¬
waltung und besonders der erwählten städtischen Kommissionfür die Erbauung des
Hafens, die Anschauung, dass die Stadtgemeinde vor einer der grössten Aufgaben stehe,
die ihr seit langer Zeit gestellt worden sei. Man hielt es für die Aufgabe der Staats¬
bauverwaltung, die grosse Wasserstrasse bis vor das Thor der Stadt zu führen, aber für
die Aufgabe der Gemeinde, das Gebotene auszugestaltenund in ergiebigsterWeise
auszunutzen. Die Gemeindeverwaltung hielt man für berufener als die Staatsverwaltung,
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deren Blick mehr auf das Allgemeine gerichtet sein müsse, die örtlichen Verhältnisse
zu erkennen und zu erwägen, sodass die neue Einrichtung geeignet sei, nicht nur dem
nächsten Bedürfnissvon Handel und Industrie zu dienen, sondern derjenigen Fort¬
entwickelung fähig werde, die nach menschlichem Ermessen zu erwarten und zu
erstreben sei.

Fussend auf der so vielfach gemachtenErfahrung, dass bei der Schaffung neuer
Verkehrsanlagen die zukünftige Entwickelung meistens unterschätzt wird, dass Bahnhöfe,
künstliche Wasserstrassen,wie die Kanalisirung des Mains und der Oder-Spree-Kanal,
Häfen, Verkehrseinrichtungen, Verwaltungsgebäude u. s. w. sich in überraschendkurzer
Frist vielfach als nicht mehr ausreichenderweisen, war man einmüthigin der Ueber-
zeugung, dass bei der in Aussichtzu nehmendenHafenanlage für Dortmund kaum zu
weit gegriffenwerden könne. Wenn es auch die Sparsamkeit gebot, die zunächst zu
schaffenden Bauten nur dem vorhandenenersten Bedürfniss anzupassen, so musste doch
in jedem Falle ein ausgedehnter Grundbesitzgesichert werden, damit selbst bei der denk¬
bar grössten Entwickelung keine Verlegenheiten bezüglich auszuführender Erweiterungen
entstehenkönnten. Hierbei hatte man vorzugsweise die zwar vorgesehene, aber in dem
Gesetz noch nicht mitenthalteneVerbindungdes Dortmund-Ems-Kanalsmit dem Rhein
und der Elbe im Auge, von der man bereits damals der Ueberzeugungwar, dass sie
sich über kurz oder lang als naturnothwendigeVervollständigungdes Unternehmens
herausstellen und dann auch zur Ausführungkommen werde.

Als Frucht dieser Erwägungen legte die städtischeVerwaltungim Jahre 1890
der Staatsbauverwaltungund der mitbetheiligten Staatseisenbahnverwaltung einen nach
den vorstehend entwickelten Grundsätzen bearbeiteten vorläufigen Plan für die Hafen¬
anlage vor, in dem ausser der zunächst als nothwendig erkannten Ausdehnung auch für
die im Laufe der Zeit zu erwartende Vergrösserungweitgehend gesorgt war. Es kam
der städtischen Verwaltung bei dieser Vorlage hauptsächlich darauf an, zu erfahren, wie
sich die Staatsbauverwaltung den bisher kaum berührten örtlichen Anschauungenund
Wünschen gegenüber stelle, und wieweit die Stadtgemeinde in ihren Bestrebungen auf
Unterstützungseitens der Regierungbezüglichder Ertheilung und Ausnutzungdes Ent¬
eignungsrechtesrechnen dürfe.

In einer bald darauf anberaumten Zusammenkunft von Vertretern der betheiligten
Behörden, der städtischen Verwaltung und der Interessentenkreisewurde der vorgelegte
Plan in seinen Grundzügengutgeheissen, und es gewannendie leitenden Gedankenan
Sicherheit in ihren Zielpunkten. Die Staatsbehördenerkannten die Berechtigungder
weitgehenden Pläne der Stadt an, erklärten jedoch, dass seitens der Staatsbauverwaltung
nur die zunächst erforderlichen Hafenbecken mit beiderseitigen 10 m breiten Uferstrassen



- 8

hergestellt und das dazu nöthige Gelände erworben werden sollten; die weitere Aus¬
stattung des Hafens mit Lagerplätzen,Umladevorrichtungen,Lagerhäusern,Ufergleisen
und allen für den Umschlagsverkehrsonst erforderlichen Einrichtungen aber der Stadt
anheim gegeben werden müsse. Insbesondere ständen der Staatsbauverwaltung für den
Erwerb von Gelände,welches ausserhalbder Hafenbecken und der 10 m breiten Ufer¬
strassen liege, oder für Erweiterungen vorgesehen sei, Mittel nicht zur Verfügung, wenn¬
gleich sich der Staat das Recht vorbehaltenmüsse, für eine später etwa von ihm vor¬
zunehmende Ausdehnung seiner Anlagen auch Theile des von der Stadt erworbenen
Geländes zum Selbstkostenpreise zu übernehmen. Hinsichtlich der Uferbefestigungen
wurde festgestellt, dass die Staatsbauverwaltung nur eine einfache Befestigung der ge-
böschten Ufer mit Steinen auszuführenhabe, dass sie jedoch bereit sei, auf Wunschder
städtischen Verwaltung auch kostspieligere Befestigungen, wie Ufermauern, auszuführen
und dafür die Mehrkostennach Abzug der ihrerseits zu zahlenden Kosten für die ge-
böschten Ufer von der Stadt beanspruche. Die Staatseisenbahnverwaltungendlich erklärte,
eine bestimmte Stellung zu der Hafenanlageerst dann einnehmen zu können, wenn
sie über die Ausdehnung der in Frage kommendenGleisanlageneine Uebersichtge¬
wonnen habe.

Während nun die Ausarbeitungdes Hafenentwurfs und die Verhandlungenmit
den Staatsbehördenihren Fortgang nahmen, wurde beim Herrn Minister der öffentlichen
Arbeitenbeantragt, dass die für den Dortmund-Ems-Kanalvorgesehenen Abmessungen
des Kanalquerschnittsund der Bauwerke vergrössertwürden, sodass sie sich mehr an
die auf dem Rhein verkehrenden Schiffe anpassen und eine vollkommenereAusnutzung
der Wasserstrasseermöglichten. Diese, mit Unterstützung der Handelskammerund
anderer gewerblicherKörperschaftenund Vereine seitens der Stadt ausgesprochenen
Wünsche waren insofern von Erfolg, als die dem Gesetze von 1886 zu Grunde liegenden
Abmessungen des Kanals von 16 m Sohlenbreiteund 2 m Wassertiefe,bei 2,5 m
Drempeltiefe der Schleusen, die für Schiffe von 1,6 m Tiefgang und 500 t Ladefähigkeit
ausreichten, auf 18 m Sohlenbreite, 2,5 m Wassertiefe und 3 m Drempeltiefe vergrössert
wurden, womit die Tragfähigkeit der Kanalschiffe auf 750 t stieg.

Der dem Stadtbauamt beigegebene Ingenieur Pelzer hatte inzwischen im März 1892
die Kosten des in seinen allgemeinen Grundzügen festgelegtenHafenentwurfsüber¬
schläglich auf 7100 000 Mark ermittelt. Dieser Kostenbetrag überraschte die städtische
Kommissionund man war der Meinung,dass die Summe mit Rücksicht auf die bereits
für den Grunderwerbdes Dortmund-Ems-KanalsgebrachtenOpfer, und in Anbetracht
anderer grosser Aufgaben, denen sich die Stadt ebenfalls nicht entziehen könne, zu weit
gehe. Man begann daher zu erwägen, ob nicht unbeschadet einer auslänglichen Leistungs-
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fähigkeit des Hafens eine Herabminderungder Kosten möglich sei, ob sich derselbe
nicht etwa in zwei Theile zerlegen lasse, von denen der eine, in dem sich der Umschlag
der Massengüter, wie Kohlen und Erze vollziehen würde, von der Staatsverwaltung, der
andere, in dem werthvollereKauf man nsgüter zur Umladung gelangen, von der Stadt
auszuführenund zu verwalten sei. Eine solche Trennung erschienumso eher möglich,
als der Hafen für Massengütersich westlich vom Kanalschlauch an den grossen Ver~
theilungsbahnhofder Staatsbahn anschliessenkonnte, während der östliche und der
Stadt näher liegende Hafen für Kaufmannsgüterder städtischen Verwaltung zu ver¬
bleiben hätte.

Gegen diese räumlicheund sachliche Trennung machtensich jedoch erhebliche
Bedenkengeltend. Der dem Staate zugestandene Theil erwies sich seiner Bestimmung
nach als der billigere und zugleichder einträglichere, während der Stadthafen bezüglich
des Grunderwerbs und der Ausstattung der kostspieligereund unzweifelhaft minder
ertragsreichewerden musste. EinheitlicheVerwaltungund gegenseitigeAusgleichung
der ungleichen Ausgaben und Einnahmen schien nothwendig, weil beim Wettbewerb
beider Theile ein zu grosses Uebergewicht in die Hände des Staates, als des Besitzers
der Eisenbahnen fallen musste. Auch würde die Theilung zu vielfachen Betriebs¬
erschwernissenund zu Mehrkosten in der Anlage und beim Betriebe führen. Diese
Erwägungengaben Veranlassung,den in grossem Massstabe aufgestellten Entwurf des
Stadtbauamts, obwohl er den bisherigen Absichtenentsprach und insbesondere mit den
seitens der Sachverständigen ertheiltenRathschlägen übereinstimmte, von dem Gesichts¬
punkte möglicher Einschränkung aus, einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Mit der
gleichen Arbeit hatte sich inzwischen auch die Bauabtheilung Dortmund des Dortmund-
Ems-Kanals beschäftigt und zunächst den Grund und Boden des in Frage kommenden
Geländesdurch Sachverständige abschätzenlassen, um eine Uebersicht zu gewinnen, in
wie weit durch eine Verschiebungdes Hafens eine nennenswerthe Ersparniss in den
Grunderwerbskosten eintreten würde.

In einer Denkschrift des Königlichen Wasserbauinspektors Mathies vom 1. Februar
1893 über den Hafen Dortmund, der zugleich eine Anzahl, unter Mithülfe des Regierungs¬
baumeistersHagen entstandenerHafenpläne beigegeben war, die im Wesentlichen eine
einschränkende Umarbeitungdes vom Stadtbauamtaufgestellten Plans betrafen, konnte
alsdann nachgewiesen werden, dass durch eine nicht ins Gewicht fallende örtliche Ver¬
schiebung des Hafens in nordwestlicher Richtungeine erheblicheHerabminderungder
von der Stadtgemeinde aufzuwendenden Kosten möglich sei, ohne dass der Hafen dadurch
an Werth verlor. Die städtischen Vertretungen erklärten sich mit diesem eingeschränkten
Entwürfe,wodurch sich die Ausgaben für die Stadt gegenüberdem Voranschlage von
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1892 von 7100 000 Mark auf 4 360 000 Mark ermässigten, einverstanden und die Ver¬
handlungen nahmen nunmehr einen schnelleren Verlauf.

Bereits am 10. April 1893 fand in Dortmund eine Zusammenkunft aller betheiligten
Behördenunter dem Vorsitze des Oberbaudirektors Wiebe statt, worin die Staatsregierung
den abgeänderten Hafenplanals für die weiteren Verhandlungen geeignet erklärte, und die
städtischen Vertreter die Erklärung abgaben, dass die Stadt nunmehr bereit sei den
gesammten Hafenbetrieb zu übernehmen und auch den Grund und Boden für die
künftige Erweiterung mit zu erwerben, vorausgesetzt,dass der Staat sich an der ersten
Anlage des Hafens mit den Mitteln betheilige,die ihm durch das Kanalgesetz hierfür
zur Verfügung gestellt waren. Letztere betrugen nach den angestellten Berechnungen
1325000 Mark, für welchen Betrag es möglich war, die zuerst geplanten Hafenbecken
auszuheben, den Grund und Boden hierfür zu erwerben, die Ufer und eine 10 m breite
Uferstrasse an jeder Seite zu befestigen und die vorhandenen Wegezüge des Sunderweges
und der Hansastrassedurch Ueberbrückungaufrecht zu erhalten. Der Stadt verblieb
die Verpflichtung den ganzen übrigen Grund und Boden zu erwerben, das Hafengebiet
an das bestehendeöffentliche Strassennetz anzuschliessen,die Uferbefestigungen, soweit
sie über das vorgesehene Maass der Verpflichtung der Staatsbauverwaltung hinausgingen,
durch Errichtung von Ufermauern zu vervollständigen,Krahne, Kipper, Lagerhäuser zur Er¬
leichterungdes Verkehrs auszuführen,sowie die gesammtenGleisanlagenherzustellen.Den Be¬
trieb und die Unterhaltung des fertigen Hafens sollte später ebenfalls die Stadt übernehmen.

Nachdem über diese Hauptpunkte zwischen der Staatsbauverwaltungund der
Stadt im Allgemeinen ein Einverständniss erzielt und der hiernach ausgearbeitete Entwurf
am 7. Dezember 1893 landespolizeilichgeprüft war und am 20. März 1894 im Ministerium
der öffentlichen Arbeiten vorgelegenhatte, stellte es sich als zweckmässig heraus, auch
die gesammteBauausführung, einschliesslich der vom Staat herzustellenden Hafenbecken
mit Nebenanlagen, in einer Hand zu vereinigen. Erleichtert wurde dieses dadurch, dass
die Stadt dem Herrn Ministerder öffentlichen Arbeitenden Wunsch unterbreitete, dem
Leiter der Kanalbauabtheilung Dortmund,Wasserbauinspektor Mathies zu gestatten, dass
er neben seinen staatlichenGeschäften auch die Erbauung des Hafens für die Stadt
mitübernehme. Es blieb somit nur noch übrig, die bisherigenAbmachungenzwischen
der Staatsbauverwaltung und der Stadt Dortmund über die Anlage des Hafens in die
Form eines Vertrages zu bringen. Dieser Vertrag ist unter dem 30 6 \{"^ t 1895 abge¬
schlossenworden und hat am 19. Oktober 1895 die ministerielleGenehmigung erhalten.
In dem Vertrage wird im WesentlichenFolgendesfestgesetzt:

Die Stadt erwirbt das zur Anlage erforderliche Gelände und bringt die gesammte
Anlage selbstständignach einem Entwurfnebst Kostenüberschlag zur Ausführung, der
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die staatliche Genehmigungzu erhalten hat und nicht nur die eigentlichen Hafenbecken,
sondern auch die zugehörigenGleisanlagen,einschliesslich des Hafenbahnhofsmit Be¬
triebsanlagen,die Wasserzuleitungund Entwässerung die Krahne, Ladebühnen,Kipper,
Lagerhäuser,Lagerplätzeund alle sonstigen Einrichtungenzur Erleichterungdes Ver¬
kehrs umfasst. Der Staat giebt zu den Baukosteneinen baaren, festen Zuschuss von
1 325 000 Mark, und die gesammten Ausgaben für den Hafen werden nach Beendigung
des Baues ermittelt, um danach das Antheilsverhältniss
des Staates und der Stadt an der Hafenanlage zu be¬
stimmen. Den Betrieb, die Verwaltung und die Unter¬
haltung des Hafens übernimmt die Stadt auf ihre
alleinigen Kosten und bestreitet aus den Hafenein¬
nahmen, einschliesslichder Gebühren für die Be¬
nutzung aller Nebenanlagen,an erster Stelle die Betriebs¬
und Unterhaltungskosten, sowie die Rücklage zu einem
Erneuerungsfondsfür die bei Beendigungdes Baues
vorhandenen,einer erhöhten Abnutzung unterliegenden
Einrichtungenzur Erleichterung des Verkehrs. Weiter¬
hin dienen die Hafeneinkünftezur Zahlung von Zinsen
für das zu Buche stehende Baukapital des Staates und
der Stadt bis zu 3 1 * vom Hundert jährlich, und aus
den dann noch vorhandenen Ueberschüssenwerden,
nachdem ein im Vorjahr etwa entstandener Ausfall an
Betriebs- und Unterhaltungskosten gedeckt worden ist,
der staatliche und städtische Baukostenantheilnach

Verhältniss getilgt. Die Stadt ist endlich berechtigt,
nach zuvorigerhalbjährlicher Kündigung zum Beginn
eines jeden Rechnungsjahres den Baukostenantheil des
Staates ganz cder theihveise zurückzuzahlen. Ist dies
geschehen,oder der staatliche Baukostenbeitragim Wege der Abschreibungengetilgt,
so wird der Hafen alleiniges freies Eigenthumder Stadt.

Die Vorgeschichte des Hafens hatte hiermit ihr Ende erreicht, abgeschlossen darf
sie aber nicht werden, ohne der beiden Männer zu gedenken, die als Vertreter der
Staatsregierung, das wesentlichsteVerdienstum den schnellen, alle Betheiligtenzufrieden¬
stellenden Verlauf der Verhandlungengehabt haben, des GeheimenOberregierungsraths
Schweckendieck und des Geheimen OberbaurathsDresel aus dem Ministerium der
öffentlichen Arbeiten.

9. Oktober 1895.



2. DIE ERBAUUNGDES HAFENS.

lt>Y' "T'j jur Ausführungdes Hafens wurde am 1. [uli 1894 städtiseherseitsein besonderes

tyW/& V Hafenbauamteingerichtet, dessen Thätigkeit bis zum Schlüsse des Jahres
K^rrr^J mehr vorbereitenderNatur war. Zunächst sind die Pläne und Unterlagen
für den Antrag auf Verleihung des Enteignungsrechtszur Entziehung und dauernden
Beschränkungdes für den Hafen und seine nothwendigenErweiterungen in Anspruch
zu nehmendenGrundeigenthumsbearbeitet. Durch AllerhöchstenErlass aus Hubertus¬
stock vom 11. Oktober 1894 wurde der Stadt Dortmund dieses Recht in der den Plänen

entsprechenden Ausdehnung verliehen. Weiterhin musste eine genauere Durcharbeitung
der gesammten Hafenanlage, zwecks Festlegung der Hafenbecken,Strassenzüge und
Gleise mit ihren späteren Erweiterungen erfolgen,um hiernach die Grenzen des Grund¬
erwerbs genauer bestimmen zu können. Gleichen Schritt hielt auch die Beschaffung
aller Unterlagen für den Ankauf des Grund und Bodens, sowie die landmesserische
Vorbereitungder Grunderwerbskarten,die Aufstellung der Grunderwerbsverzeichnisse
mit Angabe der Eigenthümer,Grösse, Kulturart und des Werthes eines jeden Grund¬
stücks nach den Schätzungensachverständiger,unparteiischerGutachter; Arbeiten, die
Ende Dezember1894 sämmtlichbeendet waren.

Das Jahr 1895 begann mit der Einleitungdes Planfeststellungsverfahrens und
am 30. Januar fand die vorläufigeund am 26. März die endgültige Feststellungder
Pläne statt. Inzwischen hatten die Verhandlungen mit den einzelnen Besitzern im Hafen¬
gebiet über den freihändigen Ankauf ihres Grundeigenthumsbegonnen; es zeigte sich
jedoch sehr bald, dass es auf diesem Wege nicht möglich war, hinreichendschnell in
den Besitz des zum Baubeginn nothwendigen Geländes zu kommen. Die Forderungen
gingen über die wirklich abgeschätzten Werthe soweit hinaus, dass an eine Einigung
nicht zu denken war, und nur mit wenigen Besitzern ein Abschluss zu annehm¬
baren Preisen stattfand. Im April wurde daher an den Herrn Regierungspräsidenten
in Arnsberg der Antrag auf Enteignung und Feststellungder Entschädigungdes ge¬
sammten nicht freihändig erworbenenGeländes im Hafengebietgerichtet. Mit ausser¬
ordentlicherBeschleunigung,die dem Hafenbau sehr zu gute kam, ist dieses Verfahren
durchgeführt, und bereits Ende Juni traf der erste Entschädigungs-Feststellungsbeschluss
ein, dem die andern mit kurzen Zwischenräumenfolgten, sodass nach Regelung der
Fortschreibunggenügend Gelände in den Besitz der Stadt übergegangenwar, um mit
den Bauarbeiten in grossem Umfange beginnen zu können.
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Während der Grunderwerbsverhandlungenwar durch genaue Nivellementsdie
nothwendige Erdbewegung ermittelt, und die Vertheilung der gewonnenen Boden¬
massen zur Anschüttung der Rampen, Wege, Lagerplätzeund Gleise im Hafengebiet
bewirkt. Auch die einzelnen Bauwerke waren nach grösseren Bodenaufgrabungen
und Feststellungder Grundwasserverhältnisse durch Skizzen soweit klar gelegt, dass
sich ihre Kosten annähernd ermitteln Hessen. Das Ergebniss dieser Arbeiten war der
den städtischenVertretungenvorgelegte Kostenüberschlagfür den Hafen vom 1. Juli

Der erste Spatenstich zum Hafen am 9. Oktober 1895.

1895, nach dem sich die Kosten, einschliesslich des Grunderwerbsfür die Erweiterung,
auf 6750000 Mark beliefen, wozu der Staat 1325000 Mark beisteuerte. Als ein Auszug
aus diesem Kosten Überschlag ist der dem Vertrage zwischen Staat und Stadt zu Grunde
liegendeKostenüberschlagvom 25. Dezember1895 anzusehen, in dem lediglich nicht
enthalten sind, die von der Stadt allein zu tragenden Kosten für den erweitertenGrund¬
erwerb in Höhe von 1250000 Mark. Der letzterwähnteAnschlag schliesst demgemäss
auch nur mit 5500000 Mark ab, und da der Beitrag des Staates 1325000 Mark be¬
trägt, so stellt sich das Antheilverhältniss des Staates am DortmunderHafen zu dem
der Stadt anschlagsmässig auf 1325:4175.
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Die Aufstellung der Verdingungsunterlagen für die Ausführung der Erdarbeiten und
der damit zusammenhängendenBefestigungsarbeiten sämmtlicher Ufer der Hafenbecken,
sowie die Vergebung dieser Arbeiten am 27. August bildeten den ersten Marksteinder
Bauausführung. Mit der Errichtung einer Arbeiterbaracke,der Herbeischaffungder
nothwendigenErdgewinnungs-und Transportgeräthewurde alsbald begonnen und am
9. Oktober 1895 konnte durch eine einfache Feier, die sich vor der Kaimauer des
Stadthafens, an der nordwestlichen Ecke des jetzigen Lagerhauses, abspielte, im engeren
Kreise der Vertreter der Behörden,des Magistratsund der Stadtverordneten,' sowie der
Baubeamten der erste Spatenstich zum Bau des Hafens ausgeführtwerden. Nach
einer Ansprache des OberbürgermeistersSchmieding leitete derselbe, unter Benutzung
eines für diesen Zweck künstlerisch hergestellten, jetzt im städtischen Museum auf¬
bewahrten Spatens die Arbeiten am Hafen mit den Worten ein:

Mit Gott - Glück auf!

Ein Trockenbaggerbegann alsbald seine Thätigkeit und die Aushebung eines
grossen Theils des Stadthafens,das Ausheben des Kanalbettesan der Westgrenzedes
städtischen Fredenbaumwaldes,die Herstellung des Umfluthgrabens parallel zur Mallinkrodt-
und Westfaliastrasse, zur Ableitungaller das Hafengebiet kreuzenden Wasserläufenach
der Emscher hin, sowie die ersten Rammarbeitenfür die Kaimauer wurden noch bis
zum Schlüsse des Jahres bewirkt. Mit dem gewonnenen Boden sind die Lagerplätze
am Kohlenhafen und die nördlichen Rampen der Stadthafen brücke angeschüttet.

Die Hauptbauthätigkeit brachte das Jahr 1896, welches leider sehr nass war, die
Arbeiten vielfach hemmte und den Unternehmern mancherlei Verluste zufügte. Die
Erdarbeitenerstreckten sich um jene Zeit über das ganze Hafengebiet. Der Trocken¬
bagger arbeitete nach Vollendung des Stadthafens im Südhafenund später im Kohlen¬
hafen, während der Petroleumhafenund Theile des Kanalhafensmit kleinen Geräthen
durch Handarbeit ausgehoben wurden, wobei die Fortbewegungder Erdwagen durch
Lokomotiven, Dampfwindenoder Pferde geschah. Am Ende des Jahres standen im
Wesentlichennur noch einige Erdklötze,und zwar im Zuge des Sunderweges, zur Auf¬
rechterhaltungdes Fussverkehrsan der Baustelle der Stadthafenbrücke,und im Kanal¬
hafen vom Kohlenkipperbis zum Südhafen, an der alten Hansastrasse und bei der
Einfahrt zum Petroleumhafen. Der fortgesetzt nassen Witterung wegen musste das
Grundwasserzum Theil mit Pumpen und Wasserschnecken beseitigt werden. Der aus¬
gehobene Boden diente zur Vollendung der Rampen der Stadthafenbrücke,zur An¬
schüttung des Kohlenkipperdammes,der Lagerplätze, wo das Gelände tief lag, des
westlichen Leinpfads am Kanalhafen, der Ufergleise und schliesslichin der zweiten
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Hälfte des Jahres zur Anschüttungdes Hafenbahnhofsnördlich der Emscher,über die
vorerst eine provisorischeBrücke geschlagenwurde.

Die Gründung der Kaimauer war in der ersten Hälfte des Jahres vollendet, die
Aufmauerungund Fertigstellung geschah in den folgenden Monaten. Die anderen Ufer¬
befestigungen und namentlich das Rammender Pfahlwand, gegen welche sich die Stein-
abpflasterung der geböschten Ufer der Hafenbecken stützte, hielten gleichen Schritt mit
dem Erdaushub und mit der Anschüttung der Lagerplätze. Die Ankerklötze zur Auf¬
nahme der Schiffsringe sind im Zusammenhangemit der Uferbefestigung ausgeführt.

Der Mangel an Strassen im weiten Hafengebiet und die dadurch bedingte
Schwierigkeit,Baumaterialienzu den einzelnen Baustellen heranzuschaffen,gab Ver¬
anlassung, das Anschlussgleisder nahe beim Hafen liegenden alten Zeche Westfalia
zur Zustellung der für die VerwaltungbestimmtenEisenbahnwagen mit Baumaterialien
zu benutzen. Von hieraus erfolgte der Weitertransportzu den einzelnenBaustellen im
Hafengebiet,nach Umladung in kleinere Bauwagen. Aber auch das Strassennetz wurde
erheblich erweitert und ausgebaut, und zur Aufrechterhaltung des durch den Stadthafen
unterbrochenenVerkehrs auf dem Sunderwegeund in der Landwehrstrasse ein neuer
Strassenzug um den Stadthafen herum, bestehend aus Mallinkrodt-, Lagerhaus-, Gneisenau-
und Göthestrasse hergestellt und befestigt. Gegen Ende des Jahres war auch die
Mallinkrodtstrassebis zur Westfaliastrasse verlängert, und über den Umfluthgrabenim
Zuge der nach Huckarde führenden Bruchstrasse eine Holzbrückeerbaut.

An den Entwürfenfür alle grösseren Bauwerke ist auf dem Bureau des Hafen¬
bauamts während des ganzen Jahres gearbeitet worden, sodass noch im Jahre 1896 die
Pfeiler der Stadthafen brücke, die Hansabrückeeinschliesslich des eisernenUeberbaues,
der Unterbau des Kohlenkippers, der Aalbachdükerund der Düker für den städtischen
Entwässerungskanalin der Hansastrasse ganz oder wenigstens zum grössten Theil
vollendet werden konnten.

Im Baujahr 1897 galt es besonders kräftig die gesammteEisenbahnanlagezu
fördern, um die Wagenzustellungnach den bereits vermiethetenPlätzen aufnehmen
und bei Eröffnung der Schiffahrt allen Anforderungendes Verkehrs genügen zu können.
Der Entwurf für den Hafenbahnhofund die Ufergleisewar nach wiederholterUm¬
arbeitung, im Einvernehmenmit der KöniglichenEisenbahn-Direktionin Essen, und
unter Berücksichtigungder für den Umbau des RangirbahnhofsK.-M. geplantenAn¬
lagen, endgültigfestgestellt. Zunächst wurden im Laufe des Jahres 1897 die aus dem
Vorjahre noch rückständigenErdarbeiten vollendet, ebenso die Befestigung der sämmt-
lichen Ufer. Der gewonneneBoden ist zur weiteren Anschüttungder Lagerplätze und
Rampen, sowie des Hafenbahnhofsbenutzt, doch fehlte auf letzterem eine grössere
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Bodenmasse, die theils von der naheliegenden Halde der Zeche Hansa, theils aus dem
Vorlande entnommenist.

An zahlreichen Stellen war mit der Herstellung des Planums, der Einbringung
des Unterbettungsmaterialsund mit dem Vorstrecken des Oberbaues begonnen,
auch hatte die Staatsbahn um die Mitte des Jahres bereits den Anschlussder Hafen¬
gleise an den Rangirbahnhof K.-M. bewirkt. Nach Fertigstellung des Lokomotiv¬
schuppens, des Stationsgebäudes und der Stellwerksanlagen, sowie der Brücke über die
Emscher zur Verbindungdes Hafenbahnhofsmit dem Hafen, konnte nach Beschaffung
von zwei Lokomotiven der Eisenbahnbetrieb im August 1897 aufgenommen
werden. Zunächst waren es allerdings nur Baumaterialien, die auf diesem Wege der
Hafenbauverwaltung zugestellt wurden, aber bald nachher ist auch den einzelnen Lager¬
platzinhaberndie gleiche Vergünstigungzu Theil geworden.

Die Vorfluth- und Wegeverhältnisseim Hafengebiet und namentlich die des
Hafenbahnhofswurden durch weitere Durchlässe, sowie Herstellung und Befestigung
von Parallelwegen geregelt. Auch ein Auslass nach dem Aalbach,zur Entleerung der
Dortmunder Haltung, ist 1897 erbaut. Ebenso erfolgte in diesem Jahre die Entwässerung
der Strassen und Wege durch unterirdischeKanäle und offene Rinnen, und die Ver¬
sorgung mit Gebrauchs- und Trinkwasser,durch ein über das ganze Hafengebiet ver¬
zweigtes Rohrnetz. Als daher die Brücken fertiggestellt waren und der Verkehr über
die Stadthafenbrücke, die Hansabrücke,und die Brücke über den Umfluthgrabenin der
Verlängerung der Mailinkrodtstrasseim Herbst 1897 eröffnet werden konnte, war der
Hafen in allen seinen Theilen für den Verkehrerschlossen.

Wesentlich beschleunigtvollzog sich die Erbauung des Lagerhauses,denn im
Mai 1897 in Angriff genommen, ist es bereits im Dezember desselbenJahres dem
öffentlichen Verkehr übergeben. Nur das Dienstgebäude für die Hafenverwaltung, das
Hafenamt, war noch im Bau zurückgeblieben,und ist erst Juli 1898 bezogen worden.

Im Frühjahr 1898 stand somit der Inbetriebnahmedes Hafens nichts mehr im
Wege, denn nur noch kleinere Nebenanlagenwaren auszuführen. Hierzu gehörte die
Verlegung der Kabel für die elektrischeLicht- und Kraftanlage,die Aufstellungvon
Lichtmasten, die Herstellung der Telephonleitungen,die Fertigstellungder Umlade¬
vorrichtungen,die Erbauung einer Wegebrückeim Zuge der Westfaliastrasse über die
Emscher, und die Wiederherstellungder während der Bauzeit beschädigtenStrassen.
Sämmtlichezur Betriebseröffnung erforderlichen Bauarbeiten sind demnach im Wesent¬
lichen während der beiden Jahre 1896 und 1897 zur Ausführunggebracht.
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Am 9. März 1899 lief der erste Frachtdampfer in den Hafen ein.

Löschen des ersten Frachtdampfers.

3. LAGE UND ALLGEMEINE ANORDNUNG.

|er Hafen liegt im Nordwestender Stadt und umfasst, nach Abtretung eines
für die Erweiterungdes RangirbahnhofesDortmund K.-M. der Staatsbahn
bestimmtenGeländestreifensneben der Westfaliastrasse von 5,84 ha Grösse

an die Staatseisenbahnverwaltung, ein Gebiet von nicht weniger als 152,47 ha. Hierin
einbegriffen ist das nördlich der Emscher, neben der Köln-Mindener Eisenbahn belegene
Gelände, auf dem der städtische Hafenbahnhof erbaut ist. Die Grenze des Hafens wird
im Osten von der Gneisenaustrasse,im Südosten von der Lagerhausstrasse,im Süden
von der Mallinkrodtstrasse, im Westen von der Westfaliastrasse und den Hauptgleisen



der Köln-Mindener Eisenbahn und im Norden von der Hansastrasse,sowie dem, in
städtischem Besitz befindlichenWesterholz gebildet. Dieser Wald ist somit ein zwar
ungern zugestandener, aber doch beruhigender Rückhalt für eine etwa noch weiter
erforderlich werdende Ausdehnung des Hafens, falls sich das in grossem Umfange
erworbeneGelände einstens als nicht mehr ausreichendzur Abwickelung des Wasser¬
verkehrserweisen sollte. Gegenwärtig sind für Hafenzwecke nur etwa 72 ha in Anspruch
genommen. Als einzige Insel im Hafengebiet ist die dem Eisen- und Stahlwerk Union
gehörende,von Arbeitern des Werkes bewohnte „Union-Vorstadt" liegen geblieben, die
mit einem Strassenzuge umgeben, auf die Gestaltungdes Hafens im Allgemeinen nicht
störend eingewirkt hat.

Der Hafen bildet die Anfangsstrecke des Dortmund-Ems-Kanals, dessen Null¬
punkt für die Stationirungneben der Schiffswerft der Union angenommenist. 1446 m
nördlich davon entfernt, liegt die Grenze zwischen Kanal und Hafen. Von hier aus
schwenkt der zunächst längs des Westerholzes verlaufende Kanal in südöstlicher Richtung
so weit nach der Union-Vorstadthin ab, dass zwischen ihm und dem Bahnkörperder
Köln-Mindener Eisenbahn Platz genug gewonnen ist, um eine Gruppe von Stichhäfen
entwickeln zu können. Unmittelbar hinter dem Westerholz erweitert sich aber bereits

das normale Kanalprofilzu der zugleich als Schiffswendeplatz dienenden Einfahrt für
den Petroleumhafenund im Anschluss daran zu dem 1 100 m langen Kanalhafen,
der 45 m Breite erhalten hat, sodass an seinem östlichenUfer eine Reihe von Schiffs¬
liegestellen mit anschliessendenPlätzen für gewerbliche Anlagen geschaffen wird.

Vom Kanalhafen zweigen westlich 2 Stichhäfen, der Südhafen und der Kohlen¬
hafen, in einer Richtung ab, die der Fahrrichtung der ankommendenSchiffe zwar
entgegengesetzt ist, indessen durch die bestehenden, nicht abzuänderndenEisenbahnver¬
hältnisse, welche für die Hafenbecken eine mit den Zustellungsgleisengleichartige
Richtung erforderten, bedingt war. Schwierigkeiten für die Schiffahrt haben sich hieraus
nicht ergeben, weil das westliche Ufer des Kanalhafens sägeförmig ausgebildetist und
senkrecht zur Mittellinie der Stichhäfenverläuft. Hierdurch werden zugleich erweiterte
Wende- und Liegeplätze für Schiffe geboten, was namentlichvor dem Kohlenkipper,
wo stets mehrere Schiffe auf Ladung warten, von Vortheil ist.

Das südliche, 659 m lange Ufer des Südhafens wird auf 520 m Länge von
dem Eisen- und Stahlwerk „Union" zum Betriebe einer Schiffswerft, sowie zur Umladung
der für die Hochöfen ankommendenErze und die Verladungder auf dem Werke her¬
gestelltenErzeugnissein Anspruch genommen. Das nördliche Ufer von 361 m Länge
ist zur Ausladung von Erzen für andere bei Dortmund liegende Hochöfen bestimmt.
Das südliche Ufer des Kohlenhafens von 492 m Länge wird, wenn erforderlich, eben-
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falls zur Erzausladungbenutzt; sonst dient es, gleich dem nördlichenUfer von 406 m
Länge, zum Kohlenumschlag. An seinem Kopfufer ist daher auch ein Kohlenkipper
angeordnet.

Auf der Ostseite des Kanalhafenszweigen ebenfalls zwei Becken, der Stadt¬
hafen und der Petroleumhafen ab. An beiden Ufern des Stadthafens,der den
bebauten Theilen Dortmunds am nächsten liegt, vollzieht sich der Umschlagder werth-
volleren Stückgüterund der Güter, die einer Abfertigung durch die Zollbehörde bedürfen.
Das südöstliche und östliche Ufer, an dem ausschliesslich Lagerhäuser errichtet werden
sollen, ist daher auch in seiner ganzen Ausdehnung mit einer senkrechten Kaimauer
von 416 m Länge eingefasst. Der Petroleumhafenvon 205 m Länge ist soweit als
möglich von allen anderen Hafenbeckenentfernt, an die Südgrenze des Westerholzes
verlegt, um im Falle eines Brandes die Stadt und die anderen Schiffe thunlichstwenig
zu gefährden. An seinen Ufern werden feuergefährliche Güter aller Art behandelt, und
alle Vorkehrungensind getroffen, um mit möglichst geringer Gefahr für die Umgebung
grössere Mengen von Petroleumin Tanks aufspeichern zu können.

Sämmtliche Stichhäfen haben die gleiche Wasserspiegelbreite von 60 m, und wie
der Dortmund-Ems-Kanaleine Mindesttiefe von 2,5 m. Die Gesammtwasserfläche der
Hafenbecken beträgt 17,4 ha, die Gesammtuferlänge 6050 m, wovon 4680 m für den
Umschlagverkehr zwischen Schiff und Eisenbahnnutzbar gemacht sind. Gelöst, bewegt
und verbaut sind bei der Aushebungder Hafenbecken,Gräben und Bauwerke,sowie
bei der Regulirung der Lagerplätzeund Herstellung des Gleisplanums643000 cbm
Boden; ausserdem von der Halde der Zeche Hansa und aus dem Vorland, behufs
Anschüttung eines Theils des Hafenbahnhofs, 37000 cbm. Einschliesslich der Rodungs¬
und sämmtlicherBöschungsarbeitenhat sich die Lösung, Bewegung und Verbauung
von 1 cbm Boden durchschnittlich auf 80 Pf. gestellt.

Die ganze Hafenanlageist ohne Störung des Betriebeserweiterungsfähig und
zwar auf der Ostseite der Stadthafen mit seinen Lagerhäusern, durch Verlängerung des
Hafenbeckens parallel der Gneisenaustrasse in nördlicherRichtungund Herstellung des
zugleich als zweite Ausfahrt dienenden Nordhafens, auf der Westseite durch Hinzu¬
fügung weiterer Parallelhäfen zum Süd- und Kohlenhafen.



4. UFERBEFESTIGUNGEN.

[er Wasserstandim Hafen unterliegt nennenswerthen Schwankungennicht. Er
wird fast ausnahmslos auf Ord. + 70,0 über N. N. gehalten und nur zur

|j Aufspeicherung von Wasser für trockene Jahreszeiten um höchstens 0,5 m an¬
gespannt. Damit war auch die Höhe der angrenzenden Lagerplätze und Uferbefestigungen
gegeben, die so gewählt werden musste, dass in den beiden äussersten Lagen eines
grossen Kanalschiffeszur Uferbefestigung das ist in der Höhenlage eines voll-
beladenen Schiffes bei gewöhnlichem Wasserspiegelund der eines leeren Schiffes bei
angespanntemWasserspiegel noch ein leichtes Ueberladen der Güter möglich ist.
Hierfür erschien es am günstigsten, OberkanteUferbefestigung auf Ord. + 72,0 zu legen.

Was die Art der Uferbefestigung anbetrifft, so kam für das südöstliche und
östliche Ufer des Stadthafens, an dem ein flottes Ueberladender Güter mittelst Krahnen
in die Lagerhäuserstattfindensoll, nur eine Kaimauer in Frage. Alle anderen zum
Löschen und Laden bestimmten Ufer des Hafens konnten hingegen in einfacherer, aber
dennoch haltbarer und den Ansprüchendes Verkehrs genügender Weise durch eine Ab-
pflasterung der 1 :1 geneigten Erdböschungen erfolgen. Diese Befestigungsarthat vor der
senkrechtenUfermauer den Vorzug erheblich grösserer Billigkeit und ermöglichtbei der
günstigen Lage des Wasserspiegels zu den Ufergleisen dennoch ein leichtes Ueberladen
der Güter, sowohl mit der Hand, als auch mit einem Krahn. In letzterem Falle wird
entweder ein hölzernesoder eisernes Krahngerüstvor dem geböschten Ufer angeordnet,
oder über dem ersten Ufergleis ein, das normale Profil des lichten Raums freilassender
Portalkrahn, ohne nennenswerthe Vergrösserungseiner Auslegerweite, aufgestellt. Eine
noch einfachereUferbefestigung,und zwar nur durch Abpflasterungder Böschungen
bis etwa 1 m unter und 1 m über Wasserspiegel,ist in einer Gesammtlängevon
1370 m überall da gewählt, wo bei eintretender Erweiterung des Hafens die Befestigung
möglicherweise beseitigt werden muss, also vor Kopf der Hafenbecken, am westlichen
Ufer des Kanalhafens,und auf der freien Kanalstreckelängs des Westerholzes. Ein
Bohlwerk ist vor Kopf des Stadthafens angeordnet,um auch den längsten Schiffen das
Anlegen an der vorläufig66 m langen östlichen Kaimauer zu ermöglichen.

Die Bauausführung bot bei dem im Hafengebiet vorhandenen, im Allgemeinen
als gut zu bezeichnendenUntergrunde, keine erheblichenSchwierigkeiten. Bei einer
Höhenlagedes Geländes auf durchschnittlich Ord. + 71,0 folgt unter der Humusschicht
zunächst eine Lehmschicht, die etwa mit Ord. + 68,5 ihr Ende erreicht. Alsdann wird
feiner, aus Sand- und Lehmtheilen bestehender, fliessartiger Boden von etwa 4 m Stärke
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angetroffen,unter dem sich gröberer, blauer Fliess findet. Da die Hafensohle auf
Ord. + 67,5 liegt, so ist der feinere fliessartige Boden überall angeschnitten und musste,
trotzdem er an und für sich tragfähig ist, da wo Bauwerke zu stehen kamen, und
das Fundament derselben tiefer als Ord. + 68,5 herabreicht,mit Spundwändenein¬

geschlossenwerden.

------------------ _ _ Kaimauer
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Querschnitt Ansicht

Die Unterkante des Betonbettsder Kaimauer liegt auf Ord. + 67,05. Um
daher zu verhüten, dass der fliessartige Boden während der Bauausführung,wo der
Gleichgewichtszustand aufgehoben ist, in Bewegung geräth, sind Spundwände angeordnet.
Die vordere Spundwand ist zur Erhöhung der Standsicherheitder Mauer in der
Neigung 1:6 eingerammt, und die durchschnittlich4,80 m langen, 12 cm starken
Spundbohlen stehen noch etwa 1 m tief in dem gröberen und festeren Fliess, mithin
4 m unter Hafensohle, während die hintere Spundwand von etwa 3,50 m Länge
nur bis Ord. + 64,75 eingerammtist. Die Ausschachtungdes Bodens zwischen den
Spundwändenkonnte im Trocknen erfolgen, ebenso das Einbringen des Betons von
1,25 m Stärke. Auf dem Betonfundamenterhebt sich, aus Bruchsteinenin Cement-
mörtel aufgeführt,eine Mauer, die etwa die halbe Höhe zur Stärke erhalten hat und
an der Vorderfläche über dem normalen Wasserspiegel mit besseren rechteckigen Steinen
verblendet ist, die mit Kantenschlag und Ansichtsflächen in gedöppter Bearbeitung ver¬
sehen sind. Oben ist die Mauer mit 30 cm starken Platten aus Basaltlava abgedeckt
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und an den Rückenflächenmit Cement rauh verputzt. Zur besseren Abführung des
Tagewassers ist die Hinterfüllung auf 50 cm Breite durch Packlagesteine aus Hochofen¬
schlacke ersetzt, durch welche das Sickerwasser nach eisernen Rohren geführt wird, die
auf Ord. + 69,5 alle 5 m durch die Mauer hindurch gelegt sind. Schiffsringe sind
in Entfernungenvon 6 m angeordnet und zwar abwechselndein Ring auf der Kai¬
mauer und ein Doppelring auf Ord. + 70,9. Sämmtliche Ringe sind durch die Kai¬
mauer hindurch nach hinten verankert. Um ein Aufsetzen der Schiffe auf das Beton¬
fundamentzu verhüten, sind unter Wasser alle 8 m kurze, eichene Abweisehölzer von
1.20 m Länge in die Kaimauer eingelegt und befestigt. Besondere Reibepfähle schienen
nicht erforderlich, weil es bei dem ruhigen Wasser im Hafen genügt, wenn die Schiffe
ihre eigenen Fender zwischen Schiff und Mauer legen. Ebensowenigwaren bei der
geringen Höhe der Kaimauer über die ganze Länge vertheilte Leitern oder Treppen noth-
wendig, zumal sie den Verkehr auf der Mauer und die Durchführungdes Kralmgleises
erschweren. Nur an der Ecke des Stadthafens,wo das Krahngleis aufhört, sind zwei
Treppen angeordnet, um kleineren Booten das Anlegen zu ermöglichen. Damit die
Kaimauerden äusseren Temperaturschwankungen folgen und sich, ohne Risse zu er¬
halten, ausdehnen oder zusammenziehen kann, hat sie in je 60 m Entfernungeine bis
auf die FundamentsohledurchgehendeFuge von etwa 3 cm Breite erhalten, was sich
durchaus bewährt und jede Rissbildung verhindert hat Die Kosten der Mauer von
416 m Länge stellen sich für 1 m auf etwa 290 Mark.

Abpflasterung der geböschten Hafenufer

Ansicht Querschnitt

Die Abpflasterung der geböschten Hafenufer, die zum Löschen und
Laden bestimmt sind, in einer Gesammtlänge von 4263 m, besteht aus einer Pfahlwand
von i. M. 20 cm starken und durchschnittlich 2,5 m langen Rundpfählen, die in 0,5 m
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Entfernung von einander bis Ord. + 66,5 eingerammt und durch Holme von 12 zu 25 cm
Stärke, sowie durch zwei hintergenagelte Tannenbohlenvon 5 cm Stärke und 20 cm
Höhe verbunden sind. Gegen diese Pfahlwand stützt sich in der Neigung 1 : 1 ein
Pflaster aus 30 bis 35 cm starken, in der Ansichtsfläche rechtwinklig und hammerrecht

LauduiiCTsbrücke für Personenschiffe
Auslegerweite6 in
Tragfähigkeit 1500 kg
Hubhöhe 5 in

Ansicht Querschnitt

Befestigung der Polier

bearbeiteten Bruchsteinen, die auf einer 15 cm starken Unterbettungvon Hochofenklein¬
schlag versetzt sind. Schiffsringe sind in Abständenvon 10 m angeordnetund in be¬
sonderen Betonklötzen verankert, Treppen mit Stufen aus Basaltlava in 50 m Entfernung.

Im Anschluss an den südlichen Uferpfeiler der Stadthafenbrückeist zwischen
Brücke und Kaimauer vor der abgepflastertenBöschung eine hölzerne Landungs¬
brücke für Personenschiffe erbaut. Mit Rücksicht auf die verschiedene Höhenlage
des Schiffsdecks über dem Wasserspiegel bei grossen und kleinen Dampfern wurde die
eine Hälfte der Landungsbrückeauf Ord. -f 70,75, die andere auf Ord. 71,25 gelegt.
Die Plattform wird aus eisernen T-Trägernmit 7 cm starker Bohlenabdeckung gebildet
und ruht vorn auf hölzernen, vor die Steinböschung eingerammten und gegeneinander
abgesteiftenPfählen quadratischenQuerschnitts, landseitig auf Betonklötzen am Ufer.
In der Mitte der Landungsbrückeist ein schmiedeeiserner Krahn für Handbetrieb
von 6 m Auslegerweite, 1500 kg Tragfähigkeit und 5 m Hubhöhe aufgestellt.



5. STRASSEN.

Ö||^|ur wenige Wege, und diese von meistens untergeordneterBedeutung, durch-
IH $£§)) querten vor Beginn des Baus das Hafengelände,und nur einer, die alte
y..^y£) Hansastrasse,konnte auf eine kurze Strecke, die jetzt Sehäferstrasse heisst,
erhalten bleiben. Alle anderen Wege mussten entweder ganz oder theilweiseverlegt,
erweitert und umgebaut, zum grössten Theil aber neu geschaffenwerden. Zunächst
galt es, den unmittelbaren Verkehr zwischen Stadt und Union-Vorstadtweiter bestehen
zu lassen. Es genügte hierfür, die dicht nebeneinander und parallel laufenden Strassen-
züge des Sunderwegsund der Landwehrstrasse, die vom Stadthafen unterbrochen werden,
mittels der Stadthafenbrückezu einem einzigen Wegezuge zu vereinigen. Die Stadt¬
hafenbrücke musste indessen so hoch gelegt werden, dass der Strassen-, Eisenbahn- und
Wasserverkehrungehindert unter ihr hindurchgeführtwerden konnte. Sie hat daher
auf beiden Seiten Rampenanlagenerhalten, und zwar führt auf der Südseite eine ge¬
pflasterte Rampe von 200 m Länge und 12 m Breite in der Neigung 1 :40 zum
Sunderwege, auf der Nordseite in gleicher Neigung eine Rampe von 280 m Länge und
ebenfalls 12 m Breite zur Landwehrstrassehinab. Von der nördlichen Rampe zweigt
hinter der Stadthafenbrücke die Rampe der Kanalstrasse ab, welche mit der Landwehr¬
strasse das Hafenamt und im späteren Verlauf die Union-Vorstadt umschliesst und
gegen das Hafengebietabgrenzt. Die Kanalstrassehat von der Stadthafenbrückebis
zur neuen Hansastrasseeine Länge von 988 m, bei 10 m Breite an der Union-Vor¬
stadt und 12 m Breite nach Aufnahme der Schäferstrasse.

Ein zweiter öffentlicher Wegezug, der bestehen bleiben musste, war die alte
Hansastrasse,die dem Verkehr zwischenDortmund und den benachbartenGemeinden
Huckarde und Deusen dient. Sie wird vom Kanalhafendurchschnittenund die hier¬

durch bedingte Brücke, die Hansabrücke, ist soweit als angänglich nach Norden ver¬
schoben, um für den Kanalhafeneine möglichst lange zusammenhängendeUferaus¬
dehnung zu erhalten. Die durch Kanalstrasse und Hansastrasse bewirkte Wegeverlegung
aber ermöglichtzugleich eine bessere Ausnutzungder Lagerplätze am Kanalhafen. Die
alte Hansastrasse, jetzt Schäferstrasse genannt, ist vorläufig auf 420 m Länge in 8,50 m
Breite ausgebaut und wird später auf 15 m erweitert. Die neue Hansastrassehingegen
hat bis zur Abzweigungnach Deusen 10 m, weiterhin 6 m Breite erhalten und kann
durchwegauf 12 m verbreitert werden, sobald sie, nach Osten hin bis zur Gneisenau-
strasse und nach Westen bis zur geplantenschienenfreienUeberführungüber die Köln-
Mindener Gleise fortgesetzt,einen regeren Verkehr erhält. Von der westlichen Rampe
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der Hansabrückesind die Seitenrampen für den Weg nach Deusen und den Privatweg
nach dem Kolilenkipper abgezweigt.

Ausser diesen öffentlichen Wegezügen war das ganze Hafengebietdurch neue
Strassen aufzuschliessen, um eine weitgehende Verbindungmit dem städtischen Strassen-
netz herzustellen. Am besten schien hierzu ein zusammenhängender Strassenzug an der
Grenze geeignet. Im Westen war die Westfaliastrasse bis zum Ueberweg nach Huckarde
bereits vorhandenund, da sie beim Umbau des Bahnhofsunmittelbar neben das Haupt-
umfahrungsgleis der Hafenbahn verlegt und auf 10 m verbreitert wird, so blieb städtischer-
seits nur noch übrig, die Strasse nach Norden hin zu verlängern und mittels einer
Brücke über die Emscher bis zum Stationsgebäude des Bahnhofs Dortmund-Hafenund
darüber hinaus bis zum Ueberweg nach Huckarde und Deusen hinter Zeche Hansa
fortzusetzen. An der südlichen Hafengrenze wurde die Mallinkrodtstrasse von der West¬
faliastrassebis zur Lagerhausstrasseauf 876 m Länge ausgeführt und zwar von der
Westfaliastrasse bis zur Kreuzung des Uniongleisesauf 503 m Länge, des geringeren
Verkehrs wegen, vorläufig ohne Ueberwölbungdes Umfluthgrabens in halber Breite von
10 m, weiterhinauf 373 m Länge nach Ueberwölbungdes Umfluthgrabensin 20 m
Breite. Die Mallinkrodtstrassebildet gegenwärtig auch die Hauptzufuhrstrasse von der
Stadt her zum Hafen, da sie in 26 m Breite bis zur Münsterstrasse fortgeführt ist. In
südöstlicher Richtung schliesst sich an sie als weitere Grenzstrassedes Hafens die
parallel zum Stadthafen liegendeLagerhausstrasse von 344 m Länge an, und auf diese
folgt nach Osten hin die Gneisenaustrassevon 558 m Länge bis zur Schäferstrasse.
Beide Strassen sind nur in halber Breite von 7,50 bezw. 10,40 m ausgebaut, bis die
andere Seite der Strasse bebaut und die zweite Hälfte von den Anliegern auf eigene
Kosten hergestelltwird. Diese Strassen erhalten daher später 15 und 20 m Breite.
Bei weiterer Ausdehnung der Stadt nach dem Hafen hin würden alsdann zahlreiche
Strassen unmittelbar auf die Grenzstrassen des Hafengebiets einmünden.

Endlich mussten zur Aufschliessung der Lagerplätze,ausser einigen Wegen am
Lagerhause und am Stadthafen, noch der Kohlenwegvon 308 m Länge und 8 m
Breite, der Erzweg von 460 m Länge und 10 m Breite, der Tankweg von 433 m Länge
und 8 m Breite bis zum Walde und längs diesem auf 5 m Breite, der Kornweg von
500 m Länge und 7,50 m Breite, die Göthestrassevon 300 m Länge und vorläufig
8 m Breite angelegtwerden.

Die Befestigungsart der Strassen war im Allgemeinengegeben. Bei der
Nähe der Schlackenhaldeder Union konnte zur Herstellung chaussirter Strassen ein,
wenn auch nicht sehr festes, so doch für den ersten Verkehr ausreichendes und jeden¬
falls billiges Material gewonnen werden. Es wäre daher unrichtig gewesen, die zum
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Theil aus aufgeschüttetem Boden hergestellten neuen Strassen von vornherein mit besserem
Material oder erheblieh theurerem Pflaster zu versehen, da sich letzteres später, wenn
der Verkehr wächst und der Hafen die Mittel hierfür aufbringt, in viel haltbarerer Weise
durch Versetzender Steine auf der chaussirten, festen Unterlage herstellen lässt. Nur
die südliche Rampe der Stadthafenbrücke hat, im Anschlussan den gepflasterten Sunder-
weg ebenfalls eine Pflasterungaus 15-17 cm hohen Porphyrsteinenauf Sandunter¬
bettung erhalten, desgleichen ist die Stadthafenbrücke und die nördliche Rampenanlage

vor und neben dem Hafenamt, sowie die Hansabrücke gepflastert. Alle anderen Strassen
im Hafengebiet,und namentlich die als Zufuhrstrassenfür die Lagerplätzedienenden,
bestehenaus einer 20 cm starken Packlage mit darüber liegender 15 cm starker Klein¬
schlagdeckeaus Hochofenschlacke. Die in dieser Weise befestigtenFahrbahnen sind
beiderseitig durch hammerrecht bearbeitete Bordsteine von 10 cm Stärke, neben welche
sich 3—4 Reihen Pflastersteine aus Grauwacke auf Sandbettungvon zusammen40 bis
45 cm Breite legen, begrenzt. Die anschliessenden erhöhten Fusswege sind 10 cm stark
mit gröberer und 5 cm stark mit feinerer, gesiebter Kesselaschebefestigt. Wo ein
erheblicher Fussgängerverkehr vorläufignicht zu erwarten war, wie auf den nach Deusen
und Huckarde führenden Landstrassen und den mehr dem Wagenverkehrdienenden
Zufuhrwegenzu den Lade- und Lagerplätzenund zum Lagerhaus, sind die erhöhten
Fusswege fortgelassen. UntergeordneteStrassen, die wenig befahren werden, wie der
auf der Westseitedes Kanalhafens neben dem Leinpfad liegende Weg nach dem Kohlen¬
kipper, und alle Wege im Gebiet des Hafenbahnhofs, sind in noch einfacherer Weise
nur durch Aufbringeneiner 15 cm starken Aschedecke befestigt.
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Einzelne Wege, wie die Landwehrstrasse, die Schäferstrasse, die Kanalstrasse von
der Schäferstrasse bis zur Hansastrasseund letztere selbst auf etwa 100 m Länge waren
bereits während der Bauausführungstark abgenutzt. Es erschien daher zweckmässig,
die Ausbesserungdurch Aufbringen von Basaltkleinschlag und Wegebaukies zu bewirken,
wodurch die Strassenausserordentlich an Haltbarkeit gewonnenhaben. Im Ganzen sind
5981 qm Strassen gepflastert, 41458 qm chaussirt und 13044 qm mit Asche befestigt.
Die Kosten haben für 1 qm Pflaster durchschnittlich7,07 Mark, für 1 qm Chaussirung
1,64 Mark und für 1 qm Aschebefestigung 0,35 Mark betragen.

Die Rampen der Stadthafen- und Hansabrücke haben seitlich auf zusammen
1800 m Länge ein Schutzgeländer aus gespaltenen 1,4 m langen Steinen von
Ruhrkohlensandstein, mit darüber liegendemU-Eisen und zwischen liegendem Gasrohr
auf einer Mittelstützeerhalten, dessen Kosten sich auf 5,90 Mark für 1 m belaufen.
Längs der Mallinkrodt-, Lagerhaus- und Gneisenaustrassewird der Hafen gegen das
umliegendeGebiet auf 1800 m Länge durch gehobelte,1,4 m lange, 8 zu 8 cm starke
Pfähle abgegrenzt, die in 2,5 m Entfernungvon einanderstehen, 80 cm über Gelände
hervorragenund durch 3 Reihen Draht mit einander verbundensind. Dahinter ist eine
doppelreihige Hecke gepflanzt, sodass der Drahtzaun in absehbarer Zeit entbehrt werden
kann. 1 m dieser Umzäunung hat alles in allem 1,80 Mark gekostet. Endlich sind,
wo neben öffentlichen Wegen tiefere Gräben liegen, Prellsteine aus Ruhrkohlensand¬
stein gesetzt, von denen das Stück fertig versetzt 4 Mark kostet. Baumpflanzungen
sind vorläufig nur an der Landwehr- und Schäferstrasse hergestellt,wo sich die Aus¬
nutzung des anliegendenGeländes übersehen lässt. Es wurden in 6,5 m Entfernung
242 Ulmen, Ahornbäumeund Birken zum Preise von 3,60 Mark für 1 Stück gepflanzt.

Die Entwässerung sämmtlicher Strassen des gegenwärtig ausgebautenund zur
Anlage von gewerblichen Betrieben aufgeschlossenen Hafengebiets erfolgt, im Anschluss
an das städtischeEntwässerungsnetz, in gleicher Weise, wie überall in den öffentlichen
Strassen auf unterirdischem Wege durch Kanalisation. Diese nimmt auch die Abwässer
der auf den vermiethetenPlätzen errichteten Fabriken auf und führt sie den Riesel¬

feldern zu. Die Wege an der Hansabrücke und die des Hafenbahnhofsentwässern
gegenwärtignoch nach offenen Gräben hin, weil in nächster Zeit gewerbliche Anlagen
von grösseremUmfange hier nicht zu erwarten sind.



6. BRÜCKEN.

!,ie Stadthafenbrücke, südlich am Sunderwegebeginnend und nördlich in
der Landwehrstrasse endend, hat eine senkrechte Lage zur Achse des Hafens

'J+ erhalten. Bei einer Gesammtlänge von 145,85 m zwischen den Endpfeilern,
werden zunächst die Mallinkrodtstrasse und zwei Hafengleise mittels eines Gelenkträgers

von 70,08 m Spannweiteauf 4 Paar Zwischenstützen,dann der Hafen mittels einer
Oeffnung durch einen auf zwei Uferpfeilern aufliegenden Halbparabelträger von 59,64 m
Spannweite,und endlich die nördlicheUferstrassemit Gleis durch einen Blechbalken¬
träger von 11,21 m Stützweite überbrückt. Die Unterkante der Brückenkonstruktion wird
durch das Normalprofildes freien Raumes für die auf beiden Ufern liegendenGleise
bedingt. Sie ist auf 4,85 m über Schienenoberkante gelegt, sodass unter der Brücken¬
öffnung des Hafens eine lichte Durchfahrtshöhevon 6,35 m über dem angespannten
Wasserspiegel vorhanden ist. Zur Erzielung einer möglichst geringen Konstruktionshöhe
— um lange oder steile Rampen zu vermeiden ist die Breite der Fahrbahn auf 5,5 m,
ausreichendfür zwei Wagen, bemessen. Die Breite der seitlichen Fusswegedes Halb¬
parabelträgers,dessen Verticalenund Diagonalendie volle Ausnutzung der Fusswege
etwas beschränkten, beträgt 2,5 m, die der anschliessenden Blechbalkenträger2,25 m; die
gesammte lichte Weite zwischen den Geländernmithin 10,5 bezw. 10,0 m.

Die Gründung der Brückenpfeiler bot keine erheblichen Schwierigkeiten. Die
beiden massiven Endpfeiler konnten bei dem aus Lehm bestehenden tragfähigenBau¬
grund unmittelbar auf ein im Trockeneneingebrachtes Betonfundament von 1,5 m Stärke
gestellt werden. Das gleiche Betonfundamentmit darüber liegenden Sockelsteinen aus
Basaltlava erhielten die vier Säulenpaare. Die beiden massiven Uferpfeiler für die Auf¬
lagerung des Halbparabelträgersmussten hingegen bis 0,75 m unter die Hafensohle
herabgeführt werden, wobei sie in tragfähigen aber fliessartigen Sandboden zu stehen
kamen, der mit Spundwändeneingeschlossen wurde. Zwischenden Spundwänden, von
denen die vordere noch 3,25 m unter Hafensohle herabreicht, ist der Beton in 1,5 m
Stärke im Trockeneneingebracht.

Das aufgehende MauerwerksämmtlicherPfeiler besteht aus Bruchsteinen in
verlängertem Cementmörtel, wobei im Innern soweit als möglich grössere Räume mit
billigerem Stampfbeton ausgefüllt sind, und die Uferpfeiler behufs Kostenverminderung
weite, thorartige Oeffnungenerhalten haben. In den sichtbarenFlächen ist das Bruch¬
steinmauerwerk durch Schichtsteine von wechselnder Höhe, aber mit rechteckigen Kopf¬
flächen in gedöppter und mit Kantenschlag versehener Bearbeitung ersetzt. Die Pfeiler-
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ecken zeigen besondere bossenartig bearbeitete Quader und auch für die Sockel- und
Auflagersteine, Abdeckplatten und Gesimse, sowie die Stirnen der Gewölbe sind Werk¬
steine, theils aus Ruhrkohlen¬
sandstein, theils aus Basaltlava,
gewählt. Die Unterbauten der
Uferpfeiler,von der Beton¬
sohle bis zur Kaihöhe, sind
aus liegenden Basaltsäulen,
deren Köpfe charrirt abgear¬
beitet sind, und Hinterfüllung
mit Stampfbeton aufgeführt.

Bei der freien Lage des Bau¬
werks an einem hervorragenden
Punkte des Hafens ist auf die

architektonische Ausbildung
der Pfeiler ein besonderer

Werth gelegt worden. Die
Endpfeiler haben kräftige, von
kleinen Pfeilern begrenzte
Brüstungsmauern erhalten, die
zugleich den Endabschluss
der ganzen Brücke bilden,
während die Uferpfeiler hohe
thurmartigeAufbauten mit seit¬
lich hervortretenden Verdach¬

ungen und pyramidenförmigen
Spitzen zeigen. An den nach
der Wasserseite zu liegenden
Flächen der Pfeileraufbauten

ist das Wappen der Stadt aus
Obernkirchener Sandsteinan¬

gebracht.
Der Gelenkträger des eiser¬

nen Ueberbaues zwischen

Sunderweg und Hafen wird durch 4 Säulenpaare unterstützt, sodass 5 Oeffnungen ent¬
stehen. Auf je 2 Säulenpaarenruht ein Konsolträger von 18,44 m Länge, der mit
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seinen Enden noch 1,844 m über die in 14,75 m Entfernung von einander stehenden
Säulenpaarehinausragt. Die hierdurch verbleibenden drei Lücken zwischen den beiden
Konsolträgern untereinander und den massiven Endpfeilern,werden durch drei voll-
wandige Träger von 11,065 m Spannweiteund gleichemQuerschnitt,wie die Konsol¬
träger, geschlossen,so dass die Gesammtstützweite des Gelenkträgers70,08 m beträgt.
Der Halbparabelträgervon 59,64 m Spannweite und 6,8 m Abstand der Hauptträger
von Mitte zu Mitte, hat an
den Enden eine Höhe von
3,92 m und in der Mitte eine
solche von 7,84 m. Er bildet
ein eintheiligesFachwerkmit
14 Feldern, von denen 8 mit
Querversteifungen über der
Fahrbahn versehen sind. —

Die nördlich belegene Blech¬
balkenbrücke von 11,21 m
Stützweite ist wie der Gelenk¬

träger vollwandig ausgebildet.
Die Fahrbahn wird auf der

ganzen Brücke aus Quer¬
trägern mit zwischenliegenden
Längs- und Nebenquerträgern
hergestellt, so dass quadra¬
tische Felder von 1,42 m
Seitenlänge entstehen, in welche
Buckelplatten von 6 mm
Stärke und 12 cm Pfeilhöhe

eingelegt wurden. Die Ver¬
tiefungender Buckelplatten sind mit Beton ausgefüllt,auf den eine 4 cm starke Sand¬
schicht als Unterbettung für das mit Cementmörtel vergossene 10 cm starke Reihen¬
pflaster folgt. Die Fusswegeliegen ausserhalbder Träger und werden von Konsolen
getragen, auf denen Längsträger befestigt sind. Quer gelegte Belageisenmit Beton¬
überdeckungund Cementplattenbelagbilden die Fusswegdecke. — Der erste Anstrich
der Eisentheile ist mit Mennige bewirkt, dann sind dieselben dreimal mit silbergrauer
Schuppenpanzerfarbe gestrichen.

Die Brücke ist in der Zeit von Juli 1896 bis August 1897 fertiggestellt und im

Innere Ansicht der Brückenkonstruktion.
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Septemberdesselben Jahres eröffnet, dem Verkehr aber erst im November übergeben.
Die Gewichte des eisernenUeberbaus stellen sich für den Gelenkträgerauf 193,4 t,
für den Parabelträger auf 277,9 und den Blechträger auf 29,1, zusammenauf 500,4 t.

Querschnittdes Blechträgers

Querschnittdes Halbparabelträgers i

Horizontalschnitt und Qrundriss

Die Kosten haben einschliesslich Befestigungder Fahrbahn und Fusswege,sowie des
Anstrichsund aller Nebenarbeiten 231 189 Mark betragen.

Die Hansabrücke, durch welche die Hansastrassesenkrecht über den Kanal
geführt wird, liegt in unmittelbarer Nähe der städtischenKläranstalt. Die lichte Weite
zwischen den Uferpfeilern der als Halbparabelträger ausgebildeten Eisenkonstruktion des
Ueberbaus beträgt 38,73 m, so dass die beiden Ufer des an dieser Stelle normalen
Kanalprofils in der Sohle gradlinig hindurchgeführtwerden konnten, und kostspieligere
Uferbefestigungenvermiedenwurden. Die Unterkante der Brückenkonstruktionliegt
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4,10 m über dem höchsten angespanntenWasserspiegeldes Kanals. Die Breite der
Fahrbahn ist auf 5,5 m und die der seitlichenFusswege auf je 2,3 m bemessen;die
Gesammtbreite der Brücke zwischen den Geländern beträgt mithin 10,1 m.

Die Uferpfeiler sind auf Beton zwischen Spundwändengegründet,die bis 2,75 m
unter Kanalsohleeingerammt wurden. Der Beton, aus Hochofenschlacke in verlängertem
Cementmörtel, hat eine Stärke von 1,5 m erhalten, liegt mit der Unterkante25 cm unter
Hafensohle und konnte im Trockeneneingebracht werden. Die Aufmauerung der Pfeiler
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Hansabrücke im Bau.

erfolgte in Bruchsteinen aus Ruhrkohlensandstein, wobei für die sichtbaren Flächen besser
bearbeiteteSteine gewählt wurden. Eigentliche Werksteine aus Ruhrkohlensandstein und
Basaltlava sind nur für die Auflagersteine,Gesimse,Sockelsteineund Abdeckplattenverwandt.

Die Stützweite des Halbparabelträgersfür den eisernen Ueberbau beträgt 40,03 m.
Die Querträger sind unter den Untergurtenmit den Vertikalen verbunden, wodurch die
Oberkanteder Fahrbahn in die Höhe des Untergurteszu liegen kommt. Zwischenden
Obergurten sind 5 Querversteifungen angeordnet. Die Fahrbahnbesteht aus Querträgern
mit Längsträgern und Nebenquerträgern, zwischen denen Buckelplatten mit Betonausfüllung
liegen, auf die eine Sandunterbettungund das in verlängertem Cementmörtel verlegte
Pflaster folgen. Die konsolenartig ausgekragten, ausserhalb der Halbparabelträger liegenden
Fusswege, haben Eichenholzbelagauf Querhölzern erhalten, die auf Längseisen auf-
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liegen. Die Brücke wurde mit Mennige und zweimaligem Oelfarbenanstrich versehen
und im Laufe des Jahres 1896 erbaut. Ihre Inbetriebnahmeerfolgte erst nach Fertig¬
stellung der Rampen im September1897. Die Gesammtkostenhaben einschliesslich
Herstellung der Fahrbahn und aller Nebenarbeiten60 620 Mark betragen, wobei sich
das Gewicht des eisernen Ueberbausauf 130,8 t stellt.

Eine eingleisige Eisenbahnbrücke und eine Strassenbrücke, beide von
21,4 m Länge, sind über die den Hafen vom Hafenbahnhof trennende Emschererbaut.
Die Lage der Brücken war durch das Hauptzustellungsgleis und durch die unmittelbar
daneben liegende verlängerte Westfaliastrassegegeben. Trotzdem sind die Brücken
unabhängig von einander erbaut, weil ihre Fahrbahnen verschiedenhoch liegen, und
bei einer sich möglicherweisespäterhin als nothwendigherausstellenden Verschiebung
einer Brücke, die andere nicht in Mit¬
leidenschaft gezogen zu werden braucht.
Jede Brücke hat 2 Oeffnungen von 10 m
bezw. 10,15 m Weite, um das Hoch¬
wasser der Emscher ohne wesentlichen
Stau abführen zn können. Da aber
das Bett des Flusses auf dieser Strecke

bei gewöhnlichem Wasserstande nur
wenige Meter breit ist, so war es mög¬
lich, sowohl die sämmtlichen Landpfeiler,
als auch den Mittelpfeiler so zu stellen,
dass ihre Bauausführung vollständig auf
dem Lande und im Trockenenerfolgen
konnte. Der Baugrund war der gleiche,
wie überall im ganzen Hafengebiet, die
Pfeiler sind deshalb auf Beton zwischen

Spundwänden gegründet. Das auf¬
gehende Mauerwerk ist in Bruchsteinenmit hammerrechtbearbeitetenSteinen in den
Ansichtsflächen, in Cementmörtel ausgeführt. Auflagersteine und Abdeckplatten bestehen
aus Basaltlava.

Für den eisernen Ueberbau beider Brücken sind vollwandige Blechträgergewählt.
Die Konstruktionsunterkante der Eisenbahnbrückeliegt 1,05 m, die der Strassenbrücke
0,24 m über dem höchsten Wasserstandder Emscher.— Die Hauptträger der Eisen¬
bahnbrückevon 10,76 m Stützweite und 1,14 m Höhe sind durch je 6 sich kreuzende
Querversteifungengegen einander abgestützt und in der Ebene des Untergurts mit

Querschnitt

Längsschnitt
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einem Windverbandversehen. Die Fahrbahn besteht aus 5,5 m langen, 25 zu 25 cm
starken, in Abständen von 0,67 m angeordneten eichenen Querschwellen,die ohne
Zwischenkonstruktionauf den Hauptträgern aufliegen und mit diesen fest verbunden
sind. Die Querschwellen tragen mittels Unterlagsplatten die Schienen und ausserdem den
Längsbohlenbelag für den Fussgängerverkehr, sowie die Längsschwellen für das beider¬
seitige Geländer. Das Gewicht des eisernen Ueberbaus, ausschliesslich der Fahrbahndecke
ergab sich zu 8,22 t. - - Die Breite der Fahrbahn der Strassen brücke beträgt 4,5 m, die
der seitlich angeordneten Fusswege je
0,75 m, die lichte Weite zwischenden Ge- Strassen brücke
ländern mithin 6 m. Die Hauptträger von
10,76 m Stützweite und 0,90 m Höhe
tragen die Fahrbahnkonstruktion,be¬
stehend aus 5 zwischen den Haupt¬
trägern eingespanntenQuerträgern mit
6 aufgenieteten Längsträgern. Auf letz¬
teren ruht der untere, aus 12 cm starken
Eichenbohlenund der darüber liegendeobere, aus 5 cm starken Kiefernbohlen herge¬
stellte Belag. Die Fusswegbohlenvon 5 cm Stärke lagern zu Tafeln verbunden auf
dem Hauptträgerund einem ausserhalbdesselben liegenden, von Konsolenunterstützten
Längsträger,an dem zugleich das Geländer befestigt ist. Das Gewicht des eisernen
Ueberbausbeträgt 9,85 t. Die Eisenbahnbrücke ist in der ersten Hälfte des Jahres 1897
erbaut und hat 17962 Mark gekostet, die Strassenbrückein der zweiten Hälfte des
Jahres 1898 mit einem Gesammtkostenaufwande von 13005 Mark.

Eine schwimmende Pontonbrücke mit Laufsteg dient zum Verschlussder 14 m
breiten Einfahrt zum Petroleumhafen,um den Leinenzug am Ufer nicht zu unterbrechen
und im Falle eines Brandes dem ausfliessenden, sich schnell über den ganzen Wasser¬
spiegel verbreitenden brennendenPetroleumden Weg zu den übrigen Hafenbecken zu
versperren. Das Ponton ist ein aus Spanten, Stützplatten,Längsträgernund Blechen
zusammengesetzter,gehörig abgesteifter und mit Einsteigeöffnungversehener Schiffskörper
von 15,1 m Länge, 1,61 m Breite und 0,96 m Höhe von rechteckigemQuerschnitt
mit oben abgerundeten Kanten. Aussen sind an den Längs- wie Querseitenstarke Berg¬
hölzer zum Schutze der Eisenkonstruktionund zur Sicherung eines dichten Anlegens
des Pontons in die ebenfalls mit Holz ausgekleideten,nach dem Petroleumhafenzu
liegendenFalze der massiven Landpfeilerangebracht. Zur weiteren Sicherung dieses
dichten Anschlussessind auf jedem Landpfeiler besondere Verschlussvorrichtungen an¬
geordnet, die zwar eine Bewegung des Pontons bei geringem Wasserstande noch zulassen,
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die Flächen der Dichtungshölzer aber so fest an einander drücken, dass eine Fuge, durch
die brennendes Petroleum ausfliessen könnte, nicht verbleibt. Die Verschlussvorrichtungen
sind den Gewichtshebelnder Weichenböckenachgebildet. Damit sich im Falle eines

Pontonbrücke

Ansicht
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Grundriss

Brandes die Blechhaut des Pontons nicht erhitzt und undicht wird, sodass das Ponton
wegsinkt und seinen Zweck verfehlt, sind seine Seitenwandungenund Oberfläche mit

Ansicht Querschnitt und Verschlussvorrichtung

Chamottesteinenin Chamottemörtel verkleidet, und die Fugen gegen Ausspülen durch
einen Rabitz-Cemeutputz geschützt. Der über das Ponton führende Laufsteg ist 90 cm
breit und auf beiden Seiten durch ein Geländergesichert. Der Anschlussan die Ufer
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wird mittels beweglicher, an den Kopfseitendes Pontons befestigterKlappen herbei¬
geführt. Die Kosten des eigentlichen Pontons haben 4 522 Mark betragen, die Kosten
der beiden massiven, auf Beton zwischen Spundwändengegründetenund in Bruchstein¬
mauerwerk hochgeführten Landpfeiler 3706 Mark, die der Verschlussvorrichtungen
648 Mark, sodass sich die Gesammtkosten auf 8876 Mark stellen.

Endlich sind noch einige kleinere Brücken im Hafengebieterbaut. Hierzu
gehören zunächst zwei Wegebrücken von 6,1 m Spannweiteüber den Umfluthgraben
im Zuge der Mallinkrodt-und Hansastrasse. Erstere hat eine Breite von 6,0 m, letztere
von 8,2 m erhalten. Beide Brücken werden bei endgültiger Regelung der Strassen-
und Vorfluthverhältnisse an dieser Stelle, anlässlich des Bahnhofsumbaus,überflüssig
und sind daher nur in einfacher Sprengewerks-Konstruktionin Holz ausgeführt. Ihre
Kosten haben 2687 bezw. 3449 Mark betragen. Im Zuge des Tankweges führt eine
Wegebrückevon 6,6 m Spannweite und 5,0 m Breite, bestehend aus eisernen T-Trägern
mit darüberliegendemdoppelten Bohlenbelag, und an der Grenze zwischenKanal und
Hafen, über den rechten Seitengraben eine Fusswegbrückein gleicher Konstruktion
von 3,9 m Spannweite,2,0 m Breite in das Westerholz. Die Kosten dieser Brücken
haben 1 671 Mark bezw. 394 Mark betragen.

7. DÜKER UND DURCHLÄSSE.

or Beginn des Baus zeigte das Hafengeländeeine massige Abflachung von
Süden nach Norden zum Aalbach und der Emscher hin. In dieser Richtung
wurde daher auch das ganze Gebiet von Gräben und Wasserläufen durch¬

zogen, unter denen besondersder Böggenteichgraben, die Landwehr, der Sunderholzbach
und der Uniongraben hervorzuheben sind. Zur Aufnahme der erwähnten Wasser¬
läufe bei ihrem Eintritt in das Hafengebiet ist längs der südlichen und westlichen
Eigenthumsgrenzeder Stadt, an der Mallinkrodt-und Westfaliastrasse, ein breiter und
tiefer Umfluthgraben hergestellt, der die Zuflüsse abfängt und unmittelbar der
Emscher zuführt. In den Umfluthgrabenmünden ferner an der Kreuzungsstelledes
Uniongleises mit der Mallinkrodtstrasseein Nothauslass der städtischen Kanalisation,
sowie im weitern Verlauf neben der Westfaliastrasseeine Anzahl von Durchlässen,
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die bei Hochwasser der westlich

von den Staatsbahngleisenliegen¬
den Emscher in Wirksamkeit tretend,
früher die überschüssigeWasser¬
menge unter dem Bahnkörper
hindurch in die vorerwähnten,
jetzt beseitigten Wasserläufe ab¬
leiteten. - - Das östlich vom Kanal¬
hafen belegene Gelände war bereits
vor Beginn des Hafenbaus zum
grössten Theil in das städtische
Entwässerungsnetz einbezogen und,
wo dieses nicht der Fall war, ist
es nachträglichdurch Kanalisation
der neuen Strassen geschehen.
Während hierdurch die meisten

Wasserläufe überflüssig wurden,
musste der Böggenteichgraben von
der Schäferstrasse an bestehen
bleiben, weil er bei ausserordent¬
lich ergiebigen Niederschlägen
als Nothauslass für die städtische

Kanalisation dient, und das Tages¬
wasser unmittelbar dem Aalbach
zuführt.

Durch den Hafenbau ist
nun zunächst der an der Südseite

des Westerholzes entlang fliessende
Aalbach insofern in Mitleiden¬

schaft gezogen, als er vor seiner
Einmündungin die Emscher nörd¬
lich vom Petroleumhafen den Kanal
kreuzt, und mittels des Aalbach¬
dükers unter ihm fortgeführt
werden musste. Sein nutzbarer

Querschnitt ergab sich aus dem
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Niederschlagsgebietdes Aalbachs zu 8,66 qm; es sind indessen 9,4 qm ge¬
wählt, weil der Düker noch das Wasser des rechten Kanalseitengrabensmit auf¬
zunehmen hat. Zweckmässigerschien es, diesen Querschnitt auf 2 Oeffnungenvon
je 4,7 qm Grösse zu vertheilen, weil der Aalbach viel Sinkstoffe führt, die er zu Zeiten
des Niedrigwassers, wo er nur eine geringe Geschwindigkeit aufweist, in bedeutendem
Umfange ablagert. Bei 2 Oeffnungen ist es aber möglich, die eine mit Dammbalken
zu verschliessenund das gesammte Wasser, zur Erzeugungeiner kräftigeren Spülung,
in der anderen zu vereinigen, sowie erforderlichenfalls auch die mechanische Reinigung
einer Oeffnungvorzunehmen. Die Sohle des Aalbachsliegt an der Einmündungssteile
auf Ord. -f 67,7, das Hochwasser auf + 69,45, die Sohle des Dükers auf + 64,4.
Es entsteht mithin bei Hochwasserim Aalbach und leerem Kanal ein Auftrieb,der Zug¬
spannungen hervorruft, die das Bauwerk aufzunehmenim Stande sein muss. Nach
vielfachenVergleichsentwürfen, die sich auf die Herstellung des Dükers in starkem
Mauerwerk, oder in reiner Eisenkonstruktion als zusammengenietete, flusseiserne Rohr¬
leitungen, oder in Beton mit Eiseneinlagen erstreckten, entschied man sich für letztere
Bauart, die sich am billigsten erwies und ohne ein tiefes Fundamentzu erfordern, die
meiste Sicherheit zu bieten schien.

Um das Bauwerk thunlichst kurz zu erhalten, ist der wasserführende Querschnitt
des Kanals an der Kreuzungsstelle des Dükers zwar beibehalten,durch Abpflasterung
der inneren Kanalböschungen

Querschnitt des Aalbachdükers.
aber soweit als möglich ein¬
geschränkt. Die Länge des
Dükers zwischen den Spund¬
wänden gemessen, beträgt
46,96 m, bei einer Breite von
6,90 m. Die Sohle liegt am
Ein- und Auslauf auf Ord.

+ 67,70 und senkt sich nach
der Mitte zu auf Ord. + 64,4.
Die Baugrube wurde zunächst
mit 12 cm starken Spund¬
wänden eingeschlossen, die in
dem mittleren, horizontalen
Theil noch 5,65 m in den festeren Boden herabreichen. Zur Verhütungvon Hinter¬
spülungen des Bauwerks haben die Spundwände am Einlauf Flügel von 2 m Länge
erhalten. Das Fundament des Dükers besteht aus zwei 40 cm starken Lagen Beton,
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die unterste in einer Mischung 1:12 von Cement und Rheinkies,die oberste in einer
Mischung 1 :8.

Auf der abgeglichenenBetondeckesind in Entfernungen von 0,75 m eiserne,
aus T- und Doppel-T-EisenzusammengesetzteBinder fluchtgerechtund dem Gefälle
des Dükers entsprechend, aufgestellt. Unter Aussparung der beiden lichten Durch¬
flussöffnungen wurde alsdann eine entsprechende Einschalung der 20 cm starken
Sohle und der Widerlager bis zur Kämpferhöhe bewirkt, worauf die entstehenden
Räume zwischen den Spundwändenund der Schalung mit Beton in einem Mischungs-

Der Aalbachdüker im Bau.

verhältniss 1 : 6 ausgefüllt und gut gestampft sind. Hierauf erfolgte, dem Querschnitt
der eisernen Binder entsprechend, die Einschalungder oberen Hälfte des Dükers, und ein
Ausstampfen der Räume zwischen den Bindern mit einer Betonmischung1 :3. Die
Stärke des so entstandenen Gewölbes beträgt im Scheitel 12 cm, im Kämpfer 30 cm.
Der Zwickel zwischen beiden Gewölben, sowie die Rückenflächen sind mit Beton, im
Mischungsverhältniss1 : 8 ausgefüllt und hinterstampft. Darüber ist eine, den mittleren
Theil des Dükers entwässerndeLage Beton als Deckschichtvon 15 cm Stärke, im

I
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Mischungsverhältniss1 : 3 aufgebracht. Diese Lage Beton umhüllt zugleich das die
Scheitel der T-förmigen Gewölbebinder verbindende Drahtnetz. Die innere Laibungsfläche
des Dükers und seine Sohle sind mit glattem, 1,5 cm starken Cementputz1:3 versehen.
Ebenso wurde der Rücken des Gewölbes gegen von oben eindringendes Wasser mit
einer 2 cm starken Cementschichtabgedeckt. Die Häupter des Bauwerks sind aus
Ruhrkohlensandsteinin Cementmörtel, unter Verwendungvon besseren Steinen für die
Ansichtsflächen und von Werksteinenfür die Abdeckplatten und Kanten der Flügel¬
mauern und Pfeilervorbauten, aufgeführt. Zur Aufnahme von Dammbalken sind in das
Pfeilermauerwerk Falze eingearbeitet. Zum Schutze der Stirnflächen ist auf jeder Seite
ein entsprechendgebogener Ring aus Winkeleisenangebracht und mit dem nächsten
Bindergestell durch ein Drahtnetzverbunden. Die Sohle vor dem Einlauf des Dükers
ist besonders sorgfältig mit einer Steinschüttungund Abpflasterungbefestigt worden,
und vor dem Einlauf ein Schlammfanghergestellt,in dem eine Ablagerungder Sink¬
stoffe stattfinden kann. Alle Böschungensind im Anschlussan den Ein- und Auslauf
durch Pflaster gegen Abbruch gesichert. Die Kosten des eigentlichenDükers haben
sich auf 32222 Mark gestellt, die Befestigung des Ein- und Auslaufs auf 2203 Mark.

Weiterhinwird der Sammelkanal der städtischen Entwässerung zweimal und zwar
im Zuge der alten Hansastrasseund des Sunderweges mittels Dükers unter dem Stadt-
bezw. Kanalhafendurchgeführt. Der den Kanalhafen kreuzende Hansadüker hat an
jedem Ufer 2 Einsteigeschächte erhalten und liegt mit seiner Sohle auf Ord. + 66,07.
Zur besseren Reinigung sind zwei getrennt liegende, mittels Schiebers verschliessbare
Leitungen aus gusseisernenRohren von 90 cm lichtem Durchmesserund zusammen
1,5 qm Querschnittgewählt. Die Bauausführung bot insofern erhebliche Schwierigkeiten,
als der Untergrundsehr durchweicht war, und die Baugrubefür die Rohrleitungen und
die beiden Schächte mit Spundwändeneingeschlossen werden musste. Die Kosten haben
31647 Mark betragen. Der Stadthafendüker besteht ebenfalls aus 2 gusseisernen
Rohrleitungen von 0,70 und 0,80 m Durchmesser, die durch Schieber in den Einsteige¬
schächtenverschlossen werden können und auf Ord. + 66,08 liegen.

Auf dem Hafenbahnhofwaren 3 Durchlässe zur Abführungdes Wassers von
der Zeche Hansa, von Hochwasseraus der Emscherumfluth und anderem,jenseits des
Bahnkörpers in Gräben zusammenfliessendenNiederschlagswasser erforderlich. Da diese
Durchlässe im Senkungsgebiet der Zeche Hansa liegen, sind für sie flusseiserne
Rohre gewählt, die aus gewalzten, zusammengenieteten Blechen bestehenund somit ein
einziges Rohr bilden. Sie liegen alle unmittelbarauf dem Boden, und ihre Häupter
sind theils aus Steinen gepackt, theils bei grösserem Querschnittaus Beton und Mauer¬
werk hergestellt. Der erste, unter den Ausziehgleisenund einem benachbartenWege
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liegende Durehlass von im Ganzen 28,2 m Länge, besteht bei 0,59 qm Querschnittaus
einer Rohrleitungvon 0,8 m Durchmesserund 8 mm Blechstärke. Seine Kosten haben
1688 Mark betragen. Die beiden anderen Durchlässe haben je eine Rohrleitungvon
53,2 m Länge, 1,13 m Durchmesser und 10 mm Blechstärkeerhalten, wonach der
Querschnitteines jeden 1 qm beträgt. Sie sind sonst gleichartig konstruirt, nur hat die
Gründung der Häupter bei dem südlicherenmehr Schwierigkeiten bereitet, sodass sich
die Kosten für ersteren auf 6192 Mark, für letzteren auf 8914 Mark belaufen. — Eine
grössere Anzahl kürzerer Wege- und Rampendurchlässe, die ein besonderes Inter¬
esse nicht bieten, sind im ganzen Hafengebiet nach Bedarf zur Ausführung gekommen.

Auslass

Aalbach

■40,59 n,' ven d" Konf/o*

■iO,9t-

Querschnitt

Aufsicht und Horizontalschnitt

Schliesslichsei an dieser Stelle noch die Auslassvorrichtung erwähnt, welche
unmittelbarunterhalb des Aalbachdükersangelegt worden ist und zum Ablassendes
Wassers aus der KanalhaltungDortmund nach dem Aalbach hin dient. Das Bauwerk
ist in den linksseitigenKanaldamm auf Ord. + 67,33 m eingelegt und besteht aus
2 nebeneinander, in Lehmbodeneingebetteten gusseisernenFlanschenrohren von 0,7 m
Durchmesser, die am Ein- und Auslauf eingemauert sind. Am Ende jeder Rohrleitung
befindet sich ein Wasserschieber mit ovalem Gehäuse,dessen Spindel durch ein Handrad
bewegt wird. Beide Schieber sitzen in einem gemauerten,durch schwere gusseiserne
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Platten abgedeckten Einsteigeschacht. Die Rohre enden in Krümmern mit trompeten¬
artiger Erweiterung, die den Wasserstrom mit ermässigter Geschwindigkeitgegen die
Sohle des Auslaufs leiten. Vor den Einlauföffnungen sind Verschlussklappen angebracht,
um das Eintreten von Schlammin die Rohre zu verhindernund dieselben bei Arbeiten

an den Schiebern absperrenzu können. Auch bilden die Klappen eine weitere Sicher¬
heit gegen unbefugtes Oeffnen der Schieber. Um dieselben, wenn sie durch den
Wasserdruckfest angepresstsind, bewegen zu können, ist das Wasser in den Rohren
hinter den Klappen mit dem Kanalwasser durch eine Rohrleitungvon 20 mm Durch¬
messer in Verbindunggebracht. Durch einen von oben zu öffnenden Dreiwegehahn
ist es möglich das Kanalwassernach dem einen oder anderen Rohr zu leiten, oder
von beiden Rohren fern zu halten. Die Klappen werden, nachdem der auf ihnen
lastende Wasserdruckdurch Oeffnen des Dreiwegehahns aufgehoben ist, vom Leinpfad
aus mittels Winde und Kette aufgezogen. Ober- und Unterhaupt des Bauwerkssind
massiv aufgeführt und Sohle und Böschungen gut befestigt. Die Kosten haben
9195 Mark betragen.

8. DIE EISENBAHNANLAGE.

gjei den neueren Häfen bildet die Anordnungund Entwickelung der Gleise einen
der wichtigstenBestandtheileder Gesammtanlage. Die den Anschlussinhabern-

^ in diesem Falle der städtischen Hafenverwaltung - - gewährte,meistens nur
knappe Frist für die Rückgabeder Staatsbahnwagen muss den einzelnen Miethern der
Plätze am Hafen, soweit als irgend möglich zum Be- und Entladen der Wagen voll
belassen werden, um sie thunlichst vor Zahlung von Wagenstandgeld zu bewahren. Die
Wagen gelten aber als von der Staatsbahn zugestellt, wenn sie von der Hafenverwaltung,
und nicht erst dann, wenn sie von den einzelnen Empfängern übernommen sind; und die
Rückgabe gilt als erfolgt, sobald sie hierzu wiederum in den Uebergabegleisenbereit gestellt
sind. Die Hafenverwaltungmuss daher in der Lage sein, die ihr ungeordnetübergebenen
Wagen auf dem städtischenBahnhof in kürzester Frist sowohl nach Hafenbeckenund
Ladestellen zu ordnen, als auch umgekehrtdie vom Hafen abgeholtenWagen für die
Staatsbahn,nach 2 Hauptrichtungenund nach leeren Wagen getrennt, auszusondern und
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aufzustellen. Hierzu tritt noch erschwerend hinzu, dass für den Austauschder Wagen
zwischen den Ufergleisen und dem Hafenbahnhof,um die Platzmiether in ihrer Arbeit
nicht zu stören, im Allgemeinen nur die Arbeitspausen der einzelnen Werke, also die
Stunden 12—1 Uhr Mittags und nach 7 Uhr Abends zur Verfügung stehen, mithin
auch die Zustellungzum Hafen bezw. die Abholung vom Hafen sehr schnell bewirkt
werden muss. Um allen diesen Anforderungenzu genügen und es fertig zu bringen,
dass sich Wagen, die von der Staatsbahnbis 11 Uhr Vormittags oder 6 Uhr Abends
zugestellt sind, binnen einer Stunde bereits richtig geordnet an den Ufern des Hafens
befindenund den Platzmiethern während der Arbeitspausen übergeben werden, sind aus¬
gedehnte und mit den besten Stellwerkseinrichtungenversehene Gleisgruppen noth-
wendig. In wie weit die Eisenbahnanlageder Stadt Dortmund obigen Gesichtspunkten
Rechnungträgt, geht aus der nachstehendenBeschreibunghervor.

Die Gleisanlage zerfällt in zwei Theile, den an den Hafenufern belegenen
Lösch- und Ladegleisen zum Umschlag der Güter zwischen Schiff und Eisenbahnbezw.
Eisenbahn und Lagerplatz, und den Gleisgruppen des Hafenbahnhofszum Austausch
der Wagen zwischen Staatsbahn und Stadt oder umgekehrt, sowie zur Ausübung der
notwendigen Rangirbewegungen. Der gegebeneAusgangspunktfür den Anschluss
der Gleise an das Staatseisenbahnnetz lag in der nördlichen Verlängerungdes Rangir-
bahnhofs Dortmund-Köln-Minden, der unmittelbar neben dem Hafen liegt und von
diesem nur durch die Hauptgleise der Bahn nach Köln getrennt ist. Hiermit ist indessen
der Uebelstandverknüpft, dass alle Züge zum oder vom Hafen die Hauptpersonengleise
kreuzen müssen, und ein Gefahrpunktentsteht, auf dessen Beseitigung bei dem bevor¬
stehenden Bahnhofsumbau, durch Verlegungder Hauptgleiseauf die westliche Seite des
Rangirbahnhofs,Bedacht genommen wird. Die vom Rangirbahnhof der Staatsbahn
aus bediente Anschlussweiche ist am Nordende in das nach der Zeche Hansa führende

Gleis eingelegt, und das Anschlussgleismündet unmittelbarhinter der Kreuzung und
nach Anordnung einer Sicherheitsweiche in den nördlich der Emscher belegenen Hafen¬
bahnhof der Stadt.

Der Hafenbahnhof liegt, wie alle Gleise im Hafen, durchschnittlich in Kai¬
höhe auf Ord. + 72,0 und umfasst zunächst, wie aus dem Lageplan des Hafens Dort¬
mund ersichtlich ist, eine Gruppe a von 3 Gleisen mit 518 bis 521 m nutzbarer Länge
für die Uebergabeder ankommendenund abgehendenZüge, sowie ein viertes Durch¬
fahrtsgleis von 348 m Länge für den Rücklauf der Maschinen. Aus der Gruppe a
werden die Züge sofort, nachdem sie von dem Beamten der Staatsbahnan die Beamten
der Stadt übergebenworden sind, durch städtische Lokomotiven in Gruppe d, bestehend
aus 2 Gleisen von 455 m nutzbarer Länge vorgezogen, und die einzelnen Wagen durch
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Abstossen über niedrige Höhenrücken in Gruppe 6, umfassend 4 Gleise von 374 bis
401 m nutzbarerLänge nach Hafenbecken, und in Gruppe c, bestehend aus 5 Gleisen
von 121 bis 133 m nutzbarer Länge, nach Ladestellen geordnet.

Um das Ordnen der Wagen schnell und sicher bewirken zu können, sind die
beiden Weichen- und Signalgruppenam Anfang und Ende der Gleisgruppena und b in
besonderen Stellwerken vereinigt.Hierzu sind 2 Stellwerksgebäudeerbaut mit massivem

Inneres eines Stellwerks.

Erdgeschossund ausgemauertemFachwerk mit äussererund innerer Bretterverkleidung
im ersten Stockwerk, deren Lage so gewählt ist, dass von ihnen aus die sämmtlichen
in Betracht kommenden Weichen und Signale gut zu übersehen sind. Die Weichen-
und Signalhebelfür Doppeldrahtzugleitungensind daher im ersten Stockwerkunter¬
gebracht und entsprechender Reihenfolge der Weichen und Signale. Die Einrichtung
der Weichenhebelist derart, dass beim Rückwärtsaufschneiden einer Weiche nur der
Bleiverschlussund nicht Konstruktionstheilebeschädigt werden. Ebenso wird jeder Draht-
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bruch sofort selbstthätig angezeigt, und ein falsches Umlegendes Hebels im Stellwerks¬
gebäude verhindert, so lange nicht eine Ausbesserungstattgefunden hat. Vorrichtungen
um Signal und Weichen für bestimmte Fahrtrichtungenin Abhängigkeit zu bringen,
waren nur bei dem ersten Stellwerkerforderlich,wo die Fahrt aus dem Hafen zum
Hafenbahnhofgesichert werden musste, und ein einflügeliges Signal mit Vorsignalauf¬
gestellt ist. Die doppelten Drahtzügevon den Hebeln zu den Antriebrollen der Weichen,
mit denen sie durch Federn und Sperrklinken verbundensind, liegen theils unter-, theils
oberirdischund sind mit selbstthätig wirkenden Spannwerken versehen. Die Verbindung
der Antriebrollenmit den Spitzenverschlüssen besteht aus einer Stange, an der zugleich
die Verbindung mit der Weichenlaterne angebrachtist.

Die im Hafenbahnhofvorgeordneten Wagen werden zu Zügen verbunden,auf
dem Zustellungsgleiszum Hafen, welches an das Maschinendurchfahrtsgleis anschliesst,
nach den einzelnen Ladestellen übergeführt. Hierzu ist, nach Ueberschreitung der Emscher
auf einer Eisenbahnbrücke, an den Grenzen des Hafengebiets ein Hauptumfahrungsgleis
angelegt, von dem aus sämmtliche Ufergleise abzweigen. Die Krümmungshalbmesser
dieser Gleise sind thunlichst gross und möglichst nicht unter 300 m gewählt, um das
rollende Material zu schonen und weitere Abzweigungen,die erfahrungsgemässspäter
immer nothwendig werden, ohne allzu kleine Radien noch einfügen zu können. An
den Hafenufern liegen meistens 2 Gleise, damit vor jedem Platz genügend Wagen zum
Be- und Entladen innerhalb der Zeit zwischen zwei Zustellungenuntergebrachtwerden
können. Um den Austauschder Wagen schnell zu bewirken, werden daher auch jedes¬
mal alle Wagen, gleichviel ob die Be- oder Entladung beendet ist, zum Hafenbahnhof
zurückgenommenund erst bei der nächsten Zustellungwieder mitgebracht. Die nach
dem Kohlenkipper führenden Gleise sind so angeordnet, dass die auf dem Damm auf¬
gestellten vollen Wagen mit Gefälle dem vor Kopf liegenden Kipper selbstthätig zulaufen,
während die leeren Wagen in entgegengesetzterRichtung nach dem Hafenbahnhof
hin zurücklaufen.

Der Oberbau besteht aus Schienen vom Profil 6 d der Oberbauanordnungen
der preussischenStaatseisenbahnen mit 134 mm Höhe, 105 mm Fussbreite und 12 m
Länge. Die Schienen sind an beiden Stössen mittels Stossunterlagsplatten und Schwellen¬
schrauben auf je einer Schwelle erster Klasse von 2,50 m Länge, 26 cm Breite und
16 cm Höhe, in der Mitte durch Unterlagsplatten für Mittelschwellen und Hakennägel
auf 13 Schwellen zweiter Klasse von 2,4 m Länge, 20 — 26 cm Breite und 15—16 cm
Höhe befestigt. Getränkte Holzschwellen wurden gewählt, weil als Unterbettungs¬
material nur die neben dem Hafen liegende billige Hochofenschlackeder Union in
Frage kommen konnte. Diese Schlacke greift aber ihres Schwefelgehalteswegen eiserne
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Schwellen leicht an, sodass Holzschwellen vorzuziehen sind, die noch den Vortheil
grösserer Billigkeit haben, bei Entgleisungennicht so leicht beschädigt werden und auf
den langsam befahrenenGleisen des Hafens ebenfalls eine längerere Reihe von Jahren
hindurch, als es sonst wohl üblich ist, ausgenutzt werden können. In den Kurven, wo das
Gleis besonderen Verschiebungenausgesetzt ist, sind Schwellen erster Klasse verwandt.

Die Entwässerung der Ufergleise erfolgt zum besseren Schutze der abge¬
pflasterten Hafenböschungengegen Hinterspülungund zur Ersparnissan Unterbettungs-

Entwässerung der Gleise. mv:

material im Allgemeinen nach einem zwischen den Gleisen liegenden Graben hin, in dem
mit Längsgefälle eine Thonrohrleitungvon 10 cm Durchmesser verlegt und mit grossen
Stücken Hochofenschlacke überpacktist. Das durch die Packlage hindurch sickernde
und in der Drainrohrleitungabfliessende Wasser wird alle 100 bis 120 m mittels be¬

sonderer Leitungen von 15 cm Durchmesser nach den Hafenbeckenhin abgeführt.
Wo die Gleise nicht unmittelbaran den Ufern liegen, sind schmale, aus Hochofen¬
schlacke gepackte Seitengräben angeordnet.
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Alle Weichen und Kreuzungen haben die Neigung 1:9, entsprechenden
Weichen der preussischen Staatsbahnen, und sind durchweg, um sie in gesicherter Lage zu
erhalten, unmittelbarauf eisernen Schwellenmontirt, die alsdann aber in Kleinschlag
aus Ruhrkohlensandstein eingebettet wurden. Im Ganzen sind 20215 m Gleis verlegt,
und 35 einfache Normalweichen,eine doppelte Gleisverbindung,eine Doppelweiche,
eine Zweibogenweiche, eine halbe Kreuzungsweiche und eine Kreuzung eingebaut.

Innenansicht des Lokomotivschuppens.

Die Kosten für 1 m Gleis vollständig fertig verlegt, haben sich einschliesslich
Lieferung aller Materialien auf 26,9 Mark belaufen, wovon die Herstellungdes Planums
0,5 Mark, die Lieferung der Unterbettungsmaterialien 6,6 Mark, der Schwellen 4,1 Mark
und der Schienenmit Kleineisenzeug 10,4 Mark, sowie die Einbringungder Materialien
und das Verlegen des Oberbaus 5,3 Mark gekostet hat. Im Ganzen sind hierfür
543 780 Mark verausgabt, zu denen noch 98625 Mark für Beschaffen und Verlegen

■
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der Weichen und Kreuzungenund 3986 Mark für Prellböeke,Warnungstafelnu. s. w.
hinzukommen. Die Stellwerkseinrichtungenhaben 23942 Mark gekostet, wovon
10837 Mark auf die beiden Stellwerksgebäude fallen.

Die Erweiterung des Hafenbahnhofs, der gegenwärtig für einen täglichen Ver¬
kehr von 200 Wagen ausreicht, lässt sich, wie im Lageplan roth dargestellt ist, ohne
Aenderung der bestehenden Anlagen in weitgehendstem Maasse bewirken. Als eine
solche Erweiterung ist auch die von Norden her beabsichtigte Einführung der staatlicher-
seits beschlossenenBahn von Nette nach Courl in den Hafenbahnhofanzusehen, die
zur Belebungdes Güterverkehrs im Hafengebiet erheblich beitragen wird.

An Hochbauten waren auf dem Hafenbahnhofausser den Stellwerksgebäuden
noch ein Dienstgebäudeund ein Lokomotivschuppen erforderlich. Beide Baulichkeiten
sind in schlichtester Weise in ausgemauertem Fachwerk zur Ausführunggebracht, da
es bei ihrer Erbauung nicht ausgeschlossen erschien, dass der Umbau des Staatsbahn¬
hofs auch auf die Lage dieser Gebäude von Einfluss werden konnte. Das Bahnhofs¬
gebäude enthält sowohl Diensträume für die städtischen als auch staatlichen Beamten,
da bei den Uebergabegleiseneine besondere Tarifstation Dortmund-Hafen mit
Königlicher Güterabfertigungsstelle und Einbeziehungin die allgemeinen Gütertarife ein¬
gerichtet ist, sodass eine weitere Anschlussgebührfür die Zustellungund Abholung der
Wagen zwischen den Staatsbahngleisen und den Uebergabegleisen der Station Dortmund-
Hafen nicht zu zahlen ist. In dem langgestreckten, mit Pappdach versehenen einstöckigen
Bau von 25 zu 9 m Grösse sind an der Südseite ein Abfertigungsraum und 4 Dienst¬
zimmer für die Staatseisenbahnverwaltungund daneben in der nördlichen Hälfte 6 Dienst¬
zimmer für den städtischen Hafenbahnbetrieb eingerichtet. Ein Nebengebäude von 4 zu
6 m Grösse mit Abort ist seitlich erbaut. — Der Lokomotivschuppen von 12,26 zu
24,26 m Grösse und Falzziegeldachbietet Raum zur Unterbringung von 4 Tender¬
lokomotiven. Zunächst sind nur 2 dreiachsigegekuppelte Tenderlokomotiven mit 7 t
Raddrucknach den Normaliender preussischen Staatsbahnen für zusammen 75200 Mark
beschafft,und die eine Hälfte des Schuppens als Reparaturwerkstatt eingerichtet. Die
Kosten des Stationsgebäudes mit Nebengebäudehaben 16504 Mark, die des Lokomotiv¬
schuppens 16915 Mark betragen, d. i. 64,47 Mark bezw. 56,95 Mark für 1 qm be¬
bauter Grundfläche.



9. BETRIEBSEINRICHTUNGEN.

ie mit der Vervollkommnungunserer heimischen Wasserstrassender Verkehr
jji auf ihnen ausserordentlich angewachsen ist, so haben sich in gleichem Maasse

jg auch die Ansprüche der Interessentenan die Betriebseinrichtungeneines
Hafens gesteigert. Will man daher den Verkehr von anderen Häfen ablenken und in
neue Bahnen überleiten,will man Güter heranziehen, den Waarenumschlagerleichtern
und die Anlage von Betriebsstätten im Hafengebiet ermöglichen und fördern, dann genügen
hierzu keineswegsHafenbecken,Strassen und Eisenbahngleiseallein; der Hafen muss
vielmehr von vornhereinauch mit den vollkommensten Einrichtungenzur sicheren Ver¬

sorgung der einzelnen Betriebe mit Wasser, Licht und Kraft, sowie mit den besten
Umladevorrichtungen für ein schnelles und billiges Löschen und Laden der Güter aus¬
gestattet sein. Ein Zurückbleibenin dieser Beziehunggiebt es nicht, soll der Hafen
weitgehend ausgenutztwerden, und das auf ihn verwandte Kapital in absehbarer Zeit sich
verzinsen. Der Kaufmann scheut gegenwärtigweniger einen etwas längerenWasser¬
transport der Güter, als unvollkommeneBetriebseinrichtungenim Bestimmungshafen,
welche die Schiffe zu längerer Liegezeit zwingen. Nach diesen Erwägungensind für
den Dortmunder Hafen alle in Frage kommenden Betriebseinrichtungen bereits geschaffen,
oder es steht nichts im Wege sie, den jeweiligen besonderen Wünschen der Interessenten
angepasst, binnen kürzesterFrist zur Ausführungzu bringen.

Verhältnissmässigeinfach gestaltete sich die Versorgung des Hafengebietsmit
Wasser. Die städtischen Vertretungenhaben seit längerer Zeit mit erheblichen Mitteln
ihr bei Schwerte a. d. Ruhr belegenes Wasserwerk auf einer Höhe zu erhalten gewusst,
dass es bezüglichMenge und Güte des Wassers auch weitgehenden Anforderungen zu
genügen im Stande ist. Von dem im Sunderwegliegenden Rohr ist an der Ecke der
Teichstrasseein Hauptrohr von 200 mm 1. W. abgezweigt und durch die Lagerhaus-,
Gneisenau- und Schäferstrassebis zur Ecke der Kanalstrassefortgesetzt. An dieser

Stelle zweigt südlich von dem Hauptrohr eine 100 mm weite, durch die Kanalstrasse
bis zum Hafenamtführende Nebenleitungab, und nördlich durch die Kanalstrasse eine
100 mm weite Leitung nach den Ufern des Petroleumhafens. Weiterhin zweigt von
der Hauptleitung in der Mallinkrodtstrasseunterhalb der Stadthafenbrücke erstens eine
100 mm weite Leitung nach dem westlichen Theil der Mallinkrodtstrasse, dem Kohlen-
und Erzweg, sowie zweitens eine Leitung von 100 mm 1. W. nach dem Lagerhause
und Stadthafenab. Endlich ist noch eine Nebenleitungvon 50 mm 1. W. durch die
Göthestrassezu den westlich belegenenPlätzen des Stadthafens geführt. Der Druck in

1
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der Wasserleitung beträgt 5 Atmosphären, und es sind in je 100 m Entfernung
29 Hydranten für Feuerlösehzwecke über das ganze Hafengebiet vertheilt, sodass die
einzelnenBetriebe gegen Brandschaden genügend gesichert sind. Ferner sind an g zu
Lande und zu Wasser leicht erreichbaren Punkten 50 mm weite Bleirohranschlüsse zur

Aufstellungvon Wasserständern für die Versorgung der im Hafen verkehrenden
Schiffe mit gutem Trinkwasserhergestellt. Das städtische Wasserwerkhat die Haupt¬
leitungen von 1610 m Länge und 200 mm Weite, sowie 770 m Länge und 150 mm Weite
auf eigene Kosten für 16400 Mark angelegt, während auf Kosten der Hafenverwaltung
die Anschlussleitungen von 2693 m Länge und 100 mm Weite, sowie 256 m Länge
und 50 mm Weite für 18500 Mark ausgeführtworden sind.

Mehr Schwierigkeiten bereitete die Frage, in welcher Weise der Hafen am besten
mit Licht und Kraft zu versorgensei. Bei seiner Ausdehnungüber ein Gebiet von
mehr als 152 ha Grösse, der im Anfang vereinzelten Lage aller Verbrauchsstätten und
dem zunächst nur geringen Bedarf an Licht und Kraft, wäre es unwirthschaftlich ge¬
wesen, ausgedehnte,weitverzweigte Rohrnetzefür die Zuführung von Gas und Druck¬
wasser nach allen Ufern und Plätzen hin anzulegen. Das hierfür aufzuwendendebe¬
deutende Kapital hätte auch im günstigsten Falle lange Zeit hindurch unverzinslich in
der Erde gelegen. Es blieb mithin nur die Verwendung der Elektrizität für die
Licht- und Krafterzeugung übrig, wobei die Ausgaben für das Kabelnetz nicht so er¬
heblich ins Gewicht fallen. Die Stadt besass aber noch kein Elektrizitätswerk, und so
musste die weitere Vorfrage entschiedenwerden, ob es zweckmässiger sei, ein Werk
allein für den Hafen zu erbauen, oder bei dieser Gelegenheitder ganzen Stadt die
VortheileelektrischenLichts und elektrischerKraft zukommen zu lassen. Man ent-

schloss sich für den letzteren Weg, und in der ausserordentlich knappen Bauzeit von
wenig mehr als einem Jahr wurde Ende 1897 das für 3100000 Mark neu geschaffene
städtische Elektrizitätswerk in Betrieb gesetzt, ein Werk, das bezüglich seiner Ein¬
richtungenund Ausdehnungsfähigkeit kaum von einem anderen übertroffen werden dürfte.

Am Hafen gelangt für die Beleuchtung und den Betrieb der Motoren ausschliess¬
lich Drehstrom zur Verwendung,welcher von der 3,2 km entfernt liegendenHaupt¬
station des städtischen Elektrizitätswerks geliefert wird. Die Zuführung der elek¬
trischen Energie geschieht bei 2600 Volt Spannung durch zwei dreifach verseilte
und mit Eisenband umwickelte Bleikabel von 3 X 30 bezw. 3 X 40 qmm Kupfer¬
querschnitt. Ein Kabel kann das andere ersetzen, auch können beide zusammenver¬
wandt werden. Die Kabel endigen in einem an der Stadthafenbrückeaufgestellten
Schalthause, von wo aus die Vertheilung der Hochspannungsleitungenüber das ganze
Hafengeländebis zu den Transformatorenerfolgt, welche die Hochspannung auf eine
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niedrige Spannung von 3 X 120 bezw. 3 X 220 Volt herabmindern. Das schmiedeeiserne
Schalthausenthält 6 Hochspannungsausschaltermit Sicherungen,um von hieraus jedes
einzelne Kabel aus- bezw. einschalten und Messungenund Anschlüsse ohne Gefahr aus-

Schalthaus.

führen zu können. Vier der vom Schalthause abzweigendenKabel von 3X20 bezw.
3X10 qmm Querschnittsind je einzeln auf möglichstkurzem Wege nach den Trans¬
formatorenim Lagerhause, am Petroleumhafen, am Kohlenhafen und im Hafenbahnhof
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verlegt, wohingegenein fünftes Kabel für etwaige Erweiterungen, mit den vier anderen
Kabeln gemeinschaftlich, durch ein Rohr von 20 cm Durchmesser nur über die Stadt¬
hafenbrückegeführt worden ist. Sämmtliche Leitungen, sowohl die Hochspannungs¬

leitungen, als auch die Nieder-

Untertheil des Gittermastes

Längsschnitt Querschnitt

spannungsleitungen,sind zur
Vermeidung von Störungen
und Betriebserschwernissen

unterirdisch verlegt.
Ausser den Leitungen für

die Abgabe elektrischer Energie
sind gleichzeitig verschiedene
Feuermeldekabel zum La¬

gerhause und Hafenamt, sowie
ein Kabelanschluss an die
elektrische Centraluhrenan-

lage der Stadt verlegt. Die
Transformatorenfür die Be¬

leuchtung des Hafens sind
theils in besonders errichteten
kleineren Gebäuden, theils im
Keller des Lagerhauses unter¬
gebracht, woselbst auch die
Transformatorender Krahne,
Aufzüge und sonstigen Mo¬
toren aufgestellt sind. Was
dann noch an Transformatoren

vorhanden ist, dient ledig¬
lich der Stromentnahmeder

einzelnenPlatzmiether,weshalbdie Transformatorenhierfür auch nur in den Räumen
der Privatabnehmer untergebracht sind. Bei der Anordnung und Bemessung der
Kabel und Zubehörtheile, ist auf die Energieentnahmevon Privatkonsumentenein
ganz besonderes Gewicht gelegt worden. Die zur Zeit im Hafengeländeverlegten
Leitungen reichen aus, um insgesammt gleichzeitigbis 600 Pferdekräfte abzugeben.
Vorerst umfasst die allgemeine Beleuchtung des Hafens, der Krahnbetrieb und der
Betrieb der 4 Aufzüge im Lagerhause den grösseren Theil des Gesammtanschlusses, später
wird die Energieabgabe an Private überwiegen. Die Beleuchtungseinrichtung be-

Lichtmast für die Bogenlampen
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steht aus 36 Wechselstrom-Bogenlampenvon 20 Ampere Stromstärkebei lQstündiger
Brenndauer. Die Lampen hängen in durchschnittliehenAbständen von 130 m an
schmiedeeisernenGittermastenvon 18 m Lichtpunkthöhe. Alle Lampen sind einzeln
ein- und auszuschalten.

Die Kosten der für die Beleuchtung des Hafens und für den Motorbetrieb der
Krahne in und vor dem Lagerhause verlegten Leitungen betragen40250 Mark. Die
Kosten für die Lampenmasten und Lampen stellen sich auf 24900 Mark. Ausserdem
sind im Hafengelände auf Rechnung des städtischen Elektrizitätswerks, für den Anschluss
von Privatinstallationenund Transformatorendes Hafenbetriebes,Leitungen mit Zu-
behörtheilenim Gesammtbetrage von 48000 Mark verlegt, wozu noch die Kosten der
beiden, für die besondere Stromversorgungdes Hafens verlegten Hauptkabel im Betrage
von 46500 Mark hinzukommen.

Zum Ueberladenvon Kohlen, Koks, Kleinschlag und ähnlichen Gütern, die in
Eisenbahnfahrzeugen ankommenund zu Schiff weiter gehen sollen, ist am westlichen
Ufer des Kanalhafens nach dem System Schmitz-Rohde ein Kohlenkipper erbaut,
der insofern eigenartig ist, als er ohne Kraftzufuhr völlig selbstthätig wirkt, indem der
beladene Wagen bei seinem Niedergange eine Betriebskraft erzeugt, die den leeren
Wagen wiederum in die wagerechte Lage zurückhebt. Hiermit ist der Vortheil ver¬
knüpft, dass das Senken des Wagens ohne erhebliche Stösse und Abnutzung der ein¬
zelnen Kippertheilevor sich geht, und das Heben des leeren Wagens mit voller
Sicherheit erfolgt, trotzdem die Schwierigkeit vorliegt, dass sowohl Ladefähigkeitals auch
Radstandder einzelnen Wagen gegenwärtig sehr erheblich von einander abweichen.

Der zu entladende Wagen wird auf eine wagerecht gelagerte Plattform geschoben,
welche um eine horizontale Achse drehbar ist und an ihrem vorderen Ende von dem

gelenkartigbefestigtenTaucherkolbeneines Wasserdruckcylindersunterstützt wird, der
durch eine mittels Ventils verschliessbareRohrleitung mit einem Gewichtsaccumulator
in Verbindung steht. Fährt der beladene Wagen auf die Plattform auf, so drücken
seine beiden Vorderräder2 gekrümmte Hebel nieder und bewirkendas Hervortreten
von 2 Fanghaken,welche die vordere Achse des Wagens erfassen und sein weiteres
Vorrücken verhindern. Der Druck, den dabei der beladene Wagen von 15 t Trag¬
fähigkeit auf den Taucherkolbenausübt, erzeugt in dem mit Wasser gefüllten Cylinder
eine Spannung von etwa 20 Atmosphären,während der Druck im Accumulatornur
17 Atmosphärenbeträgt. Oeffnet man daher das Ventil in der Rohrleitung zwischen
Wasserdruckcylinder und Accumulatorvon der Plattform aus, so senkt sich dieselbe
mit dem Wagen nach vorne, drückt das Wasser aus dem Cylinder in den Accumulator
und hebt seine Gewichtsbelastungin die Höhe, wobei die Wasserspannungbis auf
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40 Atmosphärenzunimmt. Nachdem sich die Plattform um 45° geneigt hat, entleert
sich der Wagen selbstthätignach dem ihn umfassendenRinnenkopfin die verstellbare
Schüttrinne,aus der das Gut in das Schiff gelangt. Durch die Entladung ermässigt
sich der Druck des Wassers im Cylinder auf etwa 14 Atmosphären, sodass nach
Wiederöffnungdes Ventils der Accumulator mit einem Ueberdruckvon 3 Atmosphären
die Plattformnebst dem leeren Wagen in die Anfangsstellung zurückdrückt. Der leere

Kohlenkipper im Bau.

Wagen wird alsdann abgeschoben und mittels der Drehscheibe auf das nach dem
Hafenbahnhofzu fallende Ablaufgleis des Kohlenkipperdammes gebracht.

Ausser einer eisernen Blechbalkenbrücke über der neben dem Kipper
liegendenUferstrasse,der Gleiswaage mit Wiegehaus und der Drehscheibe, ist
noch die auf einzelnen gemauertenPfeilern ruhende Brücke der Pfeilerbahn zu er¬
wähnen, welche dazu dient, einzelne Wagen mit Kohlen, die nicht zum Absturz gelangen
sollen, auszusetzen.— Wie der Lageplan des Hafens zeigt, ist Fürsorge getroffen, dass
bei eintretendemBedürfnissweitere Kipper sogleich und ohne Störung des Betriebes
hinzugefügtwerden können.
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Die Kosten der Eisenkonstruktion des Kippers und der anschliessenden Brücke
haben 23 855 Mark, des Unterbaus und der Pfeiler 21937 Mark, der Drehscheibe
4829 Mark, der Gleiswaage 3625 Mark und der Pfeilerbahn 8528 Mark betragen.

Bei der günstigen, nur wenig wechselnden Höhenlage der Schiffe in einem
Kanalhafen zum Ufer sind für das Umladen einzelner Güter Krahne hier nicht von der

Bedeutung, wie dies bei offenen See- oder Flusshäfen der Fall ist, wo die Waaren

Portalkrahn am Stadthafen.

meistens viele Meter hoch aus dem Schiffsraum herausgehoben oder in ihn herabgelassen
werden müssen. Das Lösch- und Ladegeschäft wird vielmehr in geschlossenen Binnen¬
häfen von kleineren Schiffen mit minderwerthigen Massengütern,wie Sand und Steine
es z. B. sind, häufig in vortheilhafter Weise von dem Schiffspersonal mit der Hand,
durch Auskarren, Benutzen von Schüttrinnen und ähnlichen Geräthschaftenbewirkt.
Für höherwerthige Güter aber, oder solche, die unmittelbarauf Eisenbahnwagen und
Landfuhrwerkzu verladen sind, oder auf Lager genommenwerden sollen, sind auch
bei Kanalhäfen Krahne nicht zu entbehren.
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Der gegenwärtigvor dem Lagerhauseaufgestellte Krahn ist gleichsam nur als
Probekrahn für die weiter noch zu beschaffenden Krahne anzusehen, von denen ein
zweiter bereits in Arbeit ist. Der Krahn ist fahrbar und mit elektrischem Antrieb ver¬

sehen, hat 1800 kg Tragfähigkeit,10,5 m Auslegerweite und 13 m Hubhöhe, um die
Güter unmittelbar in das zweite Geschoss des Lagerhauses heben zu können. Die
Hubgeschwindigkeitbeträgt 0,5 m, die Drehgeschwindigkeit1,5 m und die Fahrge¬
schwindigkeit0,25 m in der Sekunde. Das Krahngerüst ist portalförmig über dem
ersten am Ufer liegendenGleis so angeordnet, dass der Eisenbahnverkehr ungehindert
hindurchgeführtwird. Es erschiendiese Form des Krahngerüstes zweckmässiger als die
Winkelform, weil der Krahn leicht verfahrbar sein soll und das am ehesten möglich ist,
wenn die Last auf die einzelnen Laufräder gleichmässigvertheilt wird, wie dies bei dem
über ein Gleis reichenden Vollportalkrahnallein zutrifft.

Das Portalgerüst, dessen Hauptträger aus Stahlblechen mit Gurtungen aus Winkel¬
eisen bestehen, ruht mit 4 Laufrädern aus Stahlgussauf den beiden Krahnschienen und
lässt sich an diesen mittels Fixirklauen befestigen. Der zwischen die 4 Stützen wage¬
recht gelagerte, als Achteck ausgebildete Träger nimmt in der Mitte den kräftig gehaltenen
Mittelzapfen auf und ist mit einem konischen Flacheisenringe versehen,der den Druck
der 16 Laufrollen des oberen drehbaren Theils auf die Quer- und Hauptträgerüberträgt.
Die Plattform mit dem Krahnhausund Ausleger lagert mittels eines zweiten konischen
Flacheisenringesauf den 16 Laufrollen und bewirkt eine möglichst gleichmässige Druckver-
theilung auf das Untergerüst. Der Ausleger zeigt eine Fachwerkskonstruktion und endet
in einen aus 2 starken Kopfblechengebildeten, die Seilrolle tragenden Auslegerkopf.
Das zur besseren Uebersicht mit grossen Fenstern verseheneKrahnhaus ist mit der
Plattform fest verbundenund nimmt an der Drehbewegung Theil. Steigeleitern, Lampen
zur inneren und äusseren Beleuchtungund ein Ofen vervollständigendie Ausrüstung.

Die beiden Motore zum Heben und Drehen, 15 und 5 Pferdekräfte stark, sind
im Krahnhauseuntergebracht,der Fahrmotor von 5 Pferdekräften dagegen im Unter¬
gerüst, wo er direkt auf das Fahrwerksgetriebe einwirkt. Auf gemeinsamer Grundplatte
sind das Windewerkzum Heben und Senken, sowie das Schneckenradzum Drehen
der Last montirt. Erstere Bewegung wird mittels eines Handhebels eingeleitet, der
gleichzeitig auf Anlasswiderstand und Sicherheitsbremse einwirkt; letztere erfolgt durch
ein Handrad. Um eine Ueberlastungdes Krahns zu verhindern, ist eine mechanische
Sicherheitsvorrichtungangebracht, welche die Stromzuführungselbstthätig unterbricht,
sobald die für den Krahn vorgesehene höchste Last überschrittenwird. Die Strom¬
zuführung erfolgt gegenwärtignoch durch ein freiliegendes 80 m langes Kabel, doch
ist zur Zeitersparnissbeim Verfahren des Krahns beabsichtigt, in einem gemauerten



Fahrbarer Krahn
mit elektrischem Antrieb
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Kanal unmittelbarhinter der Kaimauer 3 blanke Kupferdrähteunterzubringenund von
ihnen den Strom durch Schleifkontakte abzunehmen. Die Kosten des Krahns haben

22 750 Mark betragen.
An Zubehörstücken zum Krahn sind ein Excavator für 1570 Mark zum Aus¬

laden von Sand oder losem Getreide, ferner Schlingketten, Kasten, Bügel u. s. w.
beschafft.

Fahrbare Erzumladevorrichtung der Union.

Für das Krahn gl eis ist das gewöhnliche Schienenprofil 6 d der Staatseisenbahn
verwandt, und eine Schiene auf der Abdeckplatte der Kaimauer durch Steinschrauben und
Klemmplatten, die andere in 4,7 m Entfernungauf einer Längsschwelle von Pitchpine-
holz befestigt, die durch Winkeleisenalle 86 cm mit 1,25 m langen Querschwellen fest
verbunden ist. Die Kosten von 1 m Krahngleisstellen sich auf 36,6 Mark.

Die Beschaffung weiterer Umladevorrichtungensoll gleichen Schritt halten mit
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der Vermiethungder Lagerplätzeam Hafen, weil es sich erst nach Inbetriebnahme
derselben übersehen lässt, welche Einrichtungenden Anforderungendes neuen Be¬
triebes am besten entsprechen. Dennoch sind die Umladevorrichtungenfür die ver¬
schiedensten Zwecke bereits bearbeitet und veranschlagt, sodass, wenn es sich um Auf¬
stellung derselbenhandelt, nur die Bestellung ausgeführt zu werden braucht. Meistens
ziehen es indessen die einzelnenPlatzmiether vor, sich derartigeUmladevorrichtungen

Bootshaus.

selbst zu beschaffen, wie es z. B. seitens des Eisen- und StahlwerksUnion bei der
im Bilde dargestellten fahrbaren Erzumladevorrichtung mit elektrischem An¬
triebe geschehen ist. Diese Erzumladevorrichtungermöglichtes in vortrefflicher und
billiger Weise, Erze aus den Schiffen auf die Eisenbahn oder auf den Lagerplatz, sowie
vom Lagerplatz auf die Eisenbahnüberzuladen,kurz jede beliebige Bewegung der ge¬
hobenen Güter in der Längs- und Querrichtung des Platzes auf grössere Ent¬
fernungenhin auszuführen.

I
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Zum Unterbringen der Dienstboote ist am Nordostende der Stadt für rund
8000 Mark aus Holzfachwerkein 18:10 m grosses Bootshaus erbaut. Der Zweck
dieses Bootshausesist dahin erweitert, dass es zugleich den Schülern der oberen Klassen
hiesiger Lehranstaltenals Platz dienen soll, wo sie ihre Körperkräfte stählen und aus¬
bilden können. Zu diesem Behufe sind durch freiwillige Beiträge hiesiger Bürger die
besten Ruderboote beschafft, Lawn-Tennis-Plätze und eine Radfahrbahn angelegt,
Fechtzeug zur Verfügung gestellt, sowie das Bootshaus selbst durch Einrichtung von
Umkleideräumen, Douchen u. s. w. vervollkommnet.

Schliesslich sei bei den Betriebseinrichtungen des Hafens das mit Kajüte und Zelt
ausgestattete Motorboot Hansa erwähnt, welches bei 10 m Länge und 2 m Breite
Platz für etwa 20 Personen bietet und für Betriebszwecke im Hafen, sowie zu Hafen¬
polizeidiensten verwandt wird. Ein vierpferdiger Daimler-Benzinmotor giebt dem Boot,
dessen Kosten sich auf 7000 Mark belaufen, eine Geschwindigkeitvon 11 km in
der Stunde.

10. DAS LAGERHAUS.

o nahe als möglich bei der Stadt und von allen Seiten zugänglich, ist an der
Kaimauer des Stadthafensein Lagerhaus erbaut. Es dient zur Aufnahme
werthvollererGüter, wie Getreide, Colonial- und Fettwaaren,Weine, Oele

und dergleichen, die zu Wasser oder zu Lande im Hafen ankommen und nach zeitweiser
Lagerung wiederum in den Verkehr übergehen. Bei einer Breite von 23 m umfasst
das Lagerhaus zwei durch eine Brandmauer getrennte Abtheilungenvon 30,84 und
40 m äusserer Länge, denen bei eintretendemBedürfnissnoch eine dritte Abtheilung
von 30 m Länge hinzugefügt werden soll. Das Gebäude ist in Ziegelrohbau,mit be¬
scheidener Verwendungvon Ruhrkohlensandstein und hellen Verblendziegeln,massiv er¬
richtet, wobei Pfeiler und Aussenmauerndes guten Baugrundeswegen, unmittelbar auf
ein Betonfundament gestellt sind.

Das Kellergeschoss hat eine Höhe von 3,14 m und eine nutzbare Grundfläche
von 1600 qm. An der Wasserseite ist auf seine ganze Länge ein durchgehender 1,8 m
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breiter Gang angeordnet, in welchen die Güter mittels der Uferkrahnedurch oberhalb
befindliche Luken herabgelassenund seitlich auf die Lagerflächenverbracht werden
können. Die Decke ist massiv als Betongewölbe zwischen T-Trägern ausgebildetund
ruht mittels T-Trägerunterzügenauf gemauertenPfeilern, die den Druck der Stützen
der oberen Stockwerkeaufnehmen. Der Fussboden besteht aus Cementestrichvon

3 cm Stärke. Das Erdgeschossvon 4,4 m Höhe und 1430 qm Lagerfläche,enthält
an der südöstlichen Giebelseite 4 Diensträume,von denen je 2 von der Lagerhaus¬
verwaltung und von der Zollbehörde benutzt werden. Im Uebrigen dient das Erd¬
geschoss vornehmlichzum Verwiegen, Sichten und Umpacken der Güter. Der Fuss¬
boden ist aus 2,5 cm starkem Gussasphalt, die Decke aus Unterzügenvon T-Trägern
mit darüber liegenden Holzbalken, gestützt durch gusseiserne Säulen, hergestellt. In
gleicher Weise ist auch die ebenfalls mit gusseisernenSäulen unterstützte Decke des
ersten Obergeschossesvon 3,10 m Höhe und 1530 qm nutzbarer Fläche ausgebildet,
während die Decke des i. M. 3,50 m hohen zweiten Obergeschossesvon 1530 qm
Grundfläche,durch das von Holzpfostengestützte Holzcementdach gebildet wird. Die
Fussboden der beiden letzterwähnten Stockwerke bestehenaus 4 cm starken gefederten
rauhen Tannenbohlen.

Einzelne Theile des Lagerhauses können nach Bedarf abgetrenntwerden, um als
zollfreie Niederlage zu dienen, die unter gemeinschaftlichemVerschluss des König¬
lichen Hauptsteueramtsund der Hafenverwaltung steht. Die Trennungswändebestehen
aus Wellblechtafeln in Winkeleisenrahmen und werden mittels Schelleisen an den Säulen

befestigt, sodass sie leicht wieder loszunehmenund zu versetzen sind.
Das Lagerhausist ferner mit Blitzableiteranlage versehen und zum Schutze gegen

Feuersgefahr an die Wasserleitungangeschlossen, wobei im Innern zahlreiche, über das
ganze Gebäude vertheilte Zapfstellen,sowie aussen Hydranten zum Anschraubender
Hanfschläuchevorhanden sind. Ebenso ist das Gebäude mit dem in der Lagerhaus¬
strasse liegenden städtischenEntwässerungskanalverbunden und in allen Stockwerken
mit Glühlampen von 16 Normalkerzenin ergiebiger Weise beleuchtet, um jeglichen
Brandschadenthunlichst auszuschliessen. Die auf dem Wasserwegeoder auf der Eisen¬
bahn ankommenden Güter werden beim Einlagern an der Kaimauerseite durch elektrisch
betriebene Uferkrahne unmittelbar in alle 4 Geschosse des Lagerhausesgehoben. In
gleicher Weise findet beim Auslagernder Güter, ebenfalls auf der Wasserseite, das Be¬
laden der Eisenbahnwagen statt, sodass die südöstliche Landseite, an der aussen 2 elek¬
trische Wandkrahne von 1 200 kg Tragfähigkeitangebracht sind, lediglich dem Fuhr¬
werksverkehrvorbehalten ist. Im Innern des Lagerhauses können die Güter durch
2 Aufzüge mit elektrischemAntrieb von einem Geschoss in das andere befördert werden.
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zwei eingebaute Bodenwaagen, sowie fahrbare automatische Getreidewaagen mit Absack-
vorriehtung, Transportkarrenu. s. w. vervollständigendie maschinelleAusrüstung des
Lagerhauses.

Die Kosten des Gebäudes haben 243000 Mark betragen, d. i. für 1 cbm
14,34 Mark; die der maschinellen Einrichtungen24000 Mark.

11. DAS HAFENAMT.
Von Stadibauinspektor Kullrich.

i ^'^ ji" Mittelpunkte des Hafengeländes gelegen, erhebt sich das Gebäude für die
sgj Hafenverwaltung auf der nördlich von der Stadthafenbrückehinabführenden
Hl Rampe, da wo dieselbe nach Westen zur Unionvorstadt und nach Osten

zur Landwehrstrasse hin gabelt. Diese die Umgebung beherrschendeLage wurde Ver¬
anlassung,den von allen Seiten frei sichtbarenBau architektonisch aufwendigerzu ge¬
stalten, als dies für ein gewöhnliches Verwaltungsgebäude zu geschehen pflegt, und über
seinem Haupteingang einen Thurm zu errichten, der dem einfahrenden Schiffer schon
von weither als Merkmal des Dortmunder Hafens erscheinen soll.

Im Hinblick auf die Endigung des Kanals an der Nordseeküste erfolgte die
Ausbildung der Architektur in niederdeutschenStilformen unter Anlehnung an die
holländischeBauweise des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Flächen der Fronten sind
mit kräftigrothen Ziegeln verblendet, zwischen welchen niedrige bandartige Schichten aus
hellgrauem Werkstein wechseln; die Ecken sind gequadert, alle Gliederungenan den
Thüren und Fenstern, das Sockelgeschossund alle Gesimse bestehen aus Werkstein.
Das Gebäude enthält über einem hochgelegenenKellergeschossein Erdgeschoss und
ein Obergeschoss und misst bis zur Oberkante des Hauptgesimses11 m. Die auf
Konsolen ruhende Plattform des Thurmes liegt 26 m über der Strassenkrone,darüber
erhebt sich die Spitze, auf quadratischem massiven Unterbau in durchbrochenem Eisenwerk
ausgebildetund mit Zeitball und Fahnenstangegekrönt, bis zu einer Höhe von 46 m.

Der Form der Strassengabelung folgend, ist der Grundriss sechseckiggestaltet
und zwar so, dass sich um eine in der Mitte gelegene Flurhalle im Erdgeschoss6
und im Obergeschoss7 Diensträume reihen. Das Treppenhaus,von welchem auch der
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Hafenamt

Flur beleuchtet wird, liegt
an der Nordfront, dem Haupt¬
eingange gegenüber. Im
zweiten Obergeschoss des
Thurmes ist ein mit Decken-

und Wandtäfelungversehenes
Empfangszimmerfür Gäste der
Stadt, welche den Hafen be¬
suchen, eingerichtet; von hier
aus geniesst man einen günsti¬
gen Ueberblick über den
südlichen Theil des Hafens,
sowie über die Neuanlagen der
Union. Eine eiserne Wendel¬

treppe führt zu der bereits er¬
wähnten Plattform des Thur¬

mes, welche dem Besucher
ein vollständiges Rundbild
über Hafen, Stadt und Um¬
gebung bietet.

Der Ausbau des Gebäudes
ist mit Kleine'schenDecken

zwischen eisernen Trägern
feuersicher erfolgt; in den
Diensträumenliegtauf Cement-
estrich Linoleum, während die
Flurhalle im Erdgeschossmit
Dortmunder Thonstiftmosaik,
in den oberen Stockwerken

mit Terrazzo ausgestattet ist.
Der Mosaikboden zeigt ein
mittelalterliches Hanseschiff,
dessen aufgeblähtes Segel
mit dem Dortmunder Adler

geziert ist und von dessen
Mastspitze ein roth - weisser
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Wimpel weht. Für die Werksteine ist im Sockelgeschoss Ruhrkohlensandstein,für
die Gesimse und tragenden Theile der übrigen Geschosse hellgrauer Sandstein aus
den Brüchen von Mungenast an der Sauer in Luxemburg für alle übrigen Theile
Ettringer Tuff zur Verwendunggelangt. Die Stufen der freitragenden Treppe bestehen
aus Lausitzer Granit, das steile Dach ist mit rothbraun glasirten Falzziegeln aus Eisen¬
berg in der Pfalz eingedeckt.

Thurmzimmer im Hafenamt.

Auf den Wappen an den vier massiven Dachaufbautenwechseln Anker mit
Merkurstäben;das von Dreiviertelsäulen umrahmte Portal, an dessen Schlusssteinein
Neptunskopf ausgemeisselt ist, trägt über dem Gesimse eine Gedenkplatte aus Granit mit
einem von Professor Rudolf Mayer in Karlsruhemodellirten und von Stotz in Stutt¬
gart gegossenenBronzerelief, das Bildniss Kaiser Wilhelm II. darstellend. Darüber
schwebenunter der Brüstung des Thurmzimmers, von Delphinen getragen, die Wappen
der Städte Emden und Dortmund.
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Die Baukosten betragen einschliesslichdes 5 m hohen Fundamentmauerwerks,
sowie der inneren Ausstattung 136000 Mark; dies ergiebt bei einer bebauten Grund¬
fläche von 320 qm einen Preis von 425 Mark für 1 qm.

In der Vorhalle des Thurmes ist eine Bronzetafel mit der Inschrift angebracht:

UNTER DER VERWALTUNG

DES OBERBÜRGERMEISTERSSCHMIEDING WURDE

DER HAFEN VON DORTMUND
NACH DEM ENTWURFE

DES STADTBAURATHS,KÖNIGLICHEN BAURATHSMARX
UND DES REGIERUNGS- UND BAURATHSMATH I ES

AUSGEARBEITET UND ERBAUT 1S94 BIS 1898 VON

REGIERUNGS- UND BAURATH MATH I ES

UND REGIERUNGSBAUMEISTERLA AR.

ERBAUER DIESES HAUSES WAR STADTBAUINSPEKTORKULLRICH.



12. BAUGESCHICHTE.
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er Stadtbaurath, KöniglicheBaurath Marx, welcher seit nahezu 24 Jahren an
der Spitze des Stadtbauamts steht, hat während seiner ganzen Amtsthätigkeit
einen erheblichenTheil seiner Arbeitskraftdem Hafen gewidmet. Ihm ist

es zu verdanken,dass derselbe im wesentlichenseine jetzige Lage, Ausdehnung und
Gestalt erhalten hat, und die Mittheilungüber die Vorgeschichte des Hafens giebt das
beste Bild von der verdienstvollenMitwirkung des Bauraths Marx an dem ganzen
Unternehmen. Unterstütztwurde er dabei seit dem 1. August 1891 von dem Ingenieur
Pelzer, der auch während der eigentlichenBauausführung,bis zu seiner Berufung als
Stadtbaumeister nach Neuss am 11. Juni 1898, auf dem Hafenbauamt mit der Ausarbeitung
von Einzelentwürfen beschäftigt war.

Der endgültige, zur Ausführung gelangte Entwurf für den Hafen -- der eine
wesentliche Einschränkungund weitere Durcharbeitungdes Entwurfs von Marx zeigt -
rührt von dem Königlichen Wasserbauinspektor,jetzigen Regierungs- und Baurath
Mathies her. Er war seit dem 1. Juli 1894 mit der Leitung des städtischen Hafen¬
bauamts betraut, und seine Thätigkeit in dieser Stellung umfasst die ins einzelne gehende
Feststellung der Pläne für die gesammte Hafen- und Eisenbahnanlage, die Vorbereitung
des Grunderwerbsund die Anfertigungdes Kostenanschlags. Nach seinen Angaben
sind ferner die Entwürfe für alle Bauwerke und baulichen Anlagen im Hafengebiet ent¬
standen, wie ihm auch die Oberaufsicht über die Bauausführung, die Abschliessung und
Abwickelung der Verträge,und nach Beendigungdes Baus die Einrichtungder Hafen¬
verwaltung oblag.

Bei allen diesen Arbeiten hatte sich Herr Mathies seit dem 1. Oktober 1894

der Mithülfe des Regierungsbaumeisters Laar zu erfreuen, der ihn in Urlaubsfällen auch
vertrat. Neben umfangreichen Entwurfsarbeiten hat Herr Laar, bis zum Antritt seiner
neuen Stellung als Landesbauinspektorin Bochum am 1. April 1899, mit wenigen
Ausnahmendie sämmtlichenBauten im Hafen geleitet und abgerechnet.

Den Ankauf des für den Hafen erforderlichen Grund und Bodens hat Stadtrath

Ottermann, jetzt Beigeordneter in Düsseldorf, mit Unterstützung des Stadtraths Sehäffer
bewirkt und die schwierigen Verhandlungenin kurzer Frist zum Abschluss gebracht.

Das Dienstgebäude für die Hafenverwaltung ist vom Stadtbauinspektor Kullrich
entworfen und ausgeführt, die Versorgungdes Hafens mit Wasser, Licht und Kraft
sind Arbeiten des Direktorsdes städtischen Wasserwerks Reese und des Direktorsdes

städtischen Elektrizitätswerks Doepke, die Herstellung der Entwässerungskanäle, ein-

^m
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schliesslich des Hansa- und Stadthafendükers, des Ingenieurs Kniebühler von der
städtischen Tiefbauverwaltung.

Vorübergehend waren mit Entwurfsarbeiten für die Eisenbahnanlage und ein¬
zelne Brücken der Regierungsbaumeister Teerkorn (vom 1. Januar 1896 bis 30. April 1897) und
der Regierungsbaumeister Windsehild (vom 1. Mai 1896 bis 30. April 1897) beschäftigt. Ebenso
haben mehrere Regierungsbauführer einen grossen Theil ihrer Ausbildungszeit beim
Hafenbau durchgemacht. Es sind dies die Regierungsbauführer Kilp (vom 1. Mai 1895 bis

15. Januar 1897) Und Rogge (vom 15. Februar 1896 bis 15. August 1897), beide jetzt RegiemngS-

baumeister, sowie die Regierungsbauführer Drescher (vom 24. Mai bis 30. September 1395 und
1. Oktober1896 bis 31. März 1898), Eger (vom 18. Juli 1895 bis 1. Februar1896), Weidner (vom 16. Februar

bis 30. September 1897 und 1. Oktober bis 31. Dezember 1898) Und SehÜtZ (letzterer unter Herrn Kullrich beim

Bau des Hafenamts vom 15. Januar 1897 bis 6. Januar 1899). Alle diese Herren sind, den Bestimmungen

über die Ausbildung der Regierungsbauführer entsprechend, bei der Aufstellung von
Entwürfen und Kostenanschlägen, der Absteckung von Bauwerken und vornehmlich bei
der Bauausführung selbst, mit der Beaufsichtigung und Abrechnung der Erdarbeiten,
Uferbefestigungen, Strassen, Brücken, Durchlässe u. s. w. beschäftigt gewesen.

Zur persönlichen Unterstützung des Regierungs- und Bauraths Mathies bei der
Klarstellung zahlreicher technischer Fragen durch Ausarbeitung vergleichender Ent¬
wurfsskizzen, ist am 1. Oktober 1894 der Ingenieur Lonke in das Hafenbauatnt ein¬
getreten und noch heute bei der Hafenverwaltung thätig. Herr Lonke hat ausserdem
an vielen Entwürfen mitgearbeitet und selbstständig den Entwurf für das Lagerhaus
nebst maschineller Einrichtung aufgestellt, die Bauausführung geleitet und das Ge¬
bäude abgerechnet. Er ist auch in erster Linie an der Herstellung der Inventarien-
zeichnungen betheiligt.

Das Verlegen sämmtlicher Gleise und die Beaufsichtigung aller Arbeiten auf dem
Hafenbahnhof war dem Bahnmeister Kollmann übertragen, der nach seinem Ausscheiden
aus dem Staatsdienst am 1. Januar 1897 in städtische Dienste übergetreten ist.

Die landmesserischen Arbeiten, wie Aufnahme des Geländes, Anfertigung der

Grunderwerbspläne, Fortschreibungen, Absteinung des Hafengebiets,Schlussvermessungen,
haben nacheinander die Landmesser Daubach, Goedecke und Röllinghoff bewirkt.
Als Hülfstechniker und Bauaufseher waren länger als ein Jahr beschäftigt: Rings,
Etlglert, FrobeniuS, Langhoff, BeUCker, Tovar (letztererbeim Bau des Hafenamts)

Lange und Gries.
Die Zahl der Werke, Unternehmer, Lieferanten und Meister, welche Arbeiten und

Lieferungen am Hafen ausgeführt haben, ist eine ausserordentlich grosse. Zu ihnen
gehören unter anderen die Firma von Koppen & Cie. in Düsseldorf für die Erd-



arbeiten und Uferbefestigungen,der Steinbruchbesitzer H. Schul ler in Herdecke für
Lieferung von Bruchsteinen zur Uferbefestigung, die Firma Heitmann & Kirckhefer
für Lieferung von Bauhölzern zu Pfahl- und Spundwänden, der Zimmermeister C. Hane-
beck für Rammen von Spundwänden und Herstellen hölzerner Brücken, der Unternehmer
W. Stoltefuss für Befestigung von Strassen, sowie Lieferung von Packlagesteinen und
Kleinschlag zur Gleisunterbettung,der Steinbruchbesitzer G. Heufer in Wetter a. d. R.
für Lieferung von hammerrechten Bruchsteinenzur Kaimauer, sowie von Bruch- und
Werksteinenzum Kohlenkipperund der Stadthafenbrücke, der Maurermeister Conrad
Wetzel für Herstellungder Pfeiler der Stadthafen-und Hansabrücke, sowie des Unter¬
baus des Kohlenkippers, die Wicke der Werke und Portland -Cement- Fabrik in Dort¬
mund und die Westfalia, Aktien-Gesellschaftfür Fabrikation von Portland-Cement
und Wasserkalk in Beckum für Lieferung von Cement, die Firma Fried. Krupp,
Grusonwerk in Magdeburg-Buckaufür die Eisenkonstruktion des Kohlenkippers,die
Firma Dortmunder Brückenbau, C. H. Jucho, für den eisernenUeberbau der Stadt¬
hafenbrücke, Hansabrückeund der Emschereisenbahnbrücke, die Aktien-Gesellschaft für
Beton- und Monierbau in Berlin für die Ausführungdes Aalbachdükers, der Pfeiler
zum Pontonverschlussund der Pfeiler der Emschereisenbahnbrücke,die Firma Aug.
Klönne für 2 flusseiserne Rohrdurchlässeim Hafenbahnhof, sowie den eisernen Ueber¬
bau der Landungsbrücke und der Brücke der Pfeilerbahn,die Holzhandlung W. Hoettger
in Wesel für Lieferung der hölzernenSchwellen zum Eisenbahn-Oberbau, die Firma
Henschel & Sohn in Kassel für Lieferungvon 2 Tenderlokomotiven,die Union,
Aktien-Gesellschaftfür Bergbau, Eisen- und Stahlindustriefür Lieferung sämmtlicher
eiserner Oberbaumaterialien, sowie für Lieferung und Aufstellung einer Drehscheibe, der
SteinbruchbesitzerCarl Craemer in Essen a. d. Ruhr für Lieferung von Kleinschlag
zur Unterbettung der Weichen, der SteinbruchbesitzerHerrn. L'hoest in Köln für
Lieferungvon Pflastersteinen, die Firma Osthus & Zotti in Köln für das Verlegen
des Oberbaus und Herstellungder zugehörigen Bettung, der Ingenieur Franz Schlüter
für den Lokomotivschuppen und die Pfeiler der Emscherwegebrücke, die Firma Bernh.
Lang Ww. für Befestigungvon Strassen und Ausführung von Erdarbeiten auf dem
Hafenbahnhof,der Architekt C. Sa mm et in Mannheim für das Lagerhaus, die Firma
Butz fcV Leitz in Mannheim für die maschinellenEinrichtungenim Lagerhause,die
Firma Eisenwerk vorm. Nagel & Kaemp in Hamburg-Uhlenhorstfür den elektrischen
Vollportalkrahn, die Maschinenfabrik Deutschland für 2 Stellwerksanlagen im Hafen¬
bahnhof, der Unternehmer Aug. Weber für das Eisenbahndienstgebäude und die beiden
Brücken nach dem Fredenbaumwaldund die BrückenbauanstaltH. Werth für den

eisernen Ueberbau der Emscherwegebrücke.Am Hafenamthaben u. A. von Dortmunder

s
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Firmen Jakob Kr i et er die Maurerarbeiten, H. Roskoth die Zimmerarbeiten, C. Bohn
die Schreinerarbeiten,C. von Werne die Anstreicherarbeiten, A. Frigge die Dach¬
deckerarbeiten,C. Treeck, C. Rohlmann und C. Kleffmann die Schlosser- und
Schmiedearbeiten,G. Klasmann die Trägerlieferung,F. Mattusch die Klempner¬
arbeiten, R. Leistner die Terrazzo- und Mosaikarbeiten,Schröder & Baum die
Linoleumlieferung und Gebrüder Kuckuck die Beleuchtungsanlage ausgeführt. Die
Werksteine lieferten J. Pickel & Co. in Cottenheim, A. Mungenast Nachf. in Saar¬
burg bei Trier, die Düsseldorfer Baubank und C. G. Kunath in Dresden, die
Verblendsteinedie GewerkschaftGrube Theresia bei Hermülheim. Hofuhrmacher

D. Grau in Kassel fertigte die vier elektrisch betriebenen Thurmuhren.
Zum Schluss, aber nicht zuletzt, sind die städtischen Vertretungen und die von

ihnen für den Bau des Hafens erwählte Kanalkommission zu nennen. Letztere hat

während der ganzen Bauzeit berathend, anregend und fördernd auf die Bauleute ein¬
gewirkt, an ihrer Spitze der OberbürgermeisterSchmieding. Ausser ihm haben seit
dem Jahre 1889 bis zum Schlüsse der Bauzeit am 1. April 1898 der Kanalkommission
angehört: Stadtbaurath Marx, die Stadträthe von Velsen (starb 1894), Kleine, Schüchter¬
mann (starb 1895), Brügmann und Jucho, sowie der Stadtverordnetenvorsteher, Kom-
merzienrathBrauns und die StadtverordnetenHilbck, Gahlen, Heitmann, Bömcke,
Willikens und der früher in Dortmund ansässige Regierungs-und Baurath Janssen.

In sinnreicher Weise gelangt die Mitwirkung von Magistrat und Stadtverordneten
beim Bau des Hafens durch einen Prunkbecher zum Ausdruck,der nebenstehend im
Bilde dargestellt ist und dessen Schenkungsurkundelautet:

„Der Dortmund-Emshäfenkanal,welcher unsere Stadt mit dem Meere

verbinden wird, geht seiner Vollendung entgegen und soll im Laufe dieses

Jahres dem Verkehr übergebenwerden. Dortmund, dessen Flagge einst von

seinen Schiffen in der Nord- und Ostsee gezeigt wurde, das jedoch nach
schweremKriegsungemach seine führende Stellung im Hansebundeallmählich

verlor und das sich erst von der Mitte unseres Jahrhundertsab wieder empor
arbeitete, tritt mit diesem Zeitpunkt in einen neuen Abschnitt seiner Ent¬

wicklung ein, von dem wir hoffen, dass er die Stadt zu höchster Blüthe auf

allen Gebietendes Handels und des Gewerbefleisses führen möge.

Als bleibendesErinnerungszeichenan dies hochbedeutsameEreigniss,
sowie an die Stunden einmüthigenZusammenwirkensmit unseren besoldeten

Kollegen des Magistrats, haben wir ehrenamtlich thätigen Mitglieder beschlossen,
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einen Prunkbecher anfertigen zu lassen, dessen Schmuck und Zierrath

kommendenGeschlechtern Kunde giebt von der Bedeutungdes Jahres 18Q9
für unsere Stadt, da zum ersten Male wieder die alten Hansefarben „roth-

weiss" von den Wimpeln ihrer Schiffe wehen.

Von der Künstlerhanddes GrossherzoglichenProfessors Rudolf Mayer
zu Karlsruheentworfen und gefertigt, zeigt der Becher auf der unteren Hälfte

des silbervergoldeten Körpers in getriebener Arbeit je ein Relief mit einem
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Bergmann im Schacht und einem Schmiede am Ambos, den Vertretern unserer

Hauptindustrien;auf der oberen Hälfte des Körpers sieht man vorn eine Ge¬
sammtansicht des thurmreichen Dortmunds mit einer Fortuna im Vordergrunde;
auf der hinteren Seite ein Bild des neuen Hafens und des Werkes der Union,

sowie ein mächtiges Hanseschiff,dessen schwellendesSegel mit dem Dort¬

munder Adler geschmücktist. Die Spitze des gebuckeltenDeckels krönt auf

zierlichem gothischen Rankenwerk der Schutzpatron unserer Stadt Sanct
Reinoldusmit Schwert und Schild. Zum Tragen des Bechers dient eine acht¬

eckige Kredenzplatte,auf deren Flächen die Namen sämmtlicher Mitglieder

des Magistratscollegiumszur Zeit dieser Stiftung eingegraben sind. Am
Rande der Platte halten geflügelteEngelfiguren die in Emaille ausgeführten

Wappen des deutschen Reiches, der Provinz Westfalen, der Stadt Emden

als des Endpunktes des Kanals und der Stadt Dortmund. Die Platte selbst

ruht auf 4 Thorburgen der alten Tremonia. Goldgeschmiedetes Blattwerk in

gothischen Formen umzieht Platte, Becher und Deckel; aus den Kelchen der

Blumen leuchten am Körper Karneole hervor, während an den anderen

Theilen geschnitteneKohle in die Kelche eingesetzt ist. Zu den Seiten des
Bechers sind 2 Anhänger angebracht,von denen der eine das Bildniss unseres

Kaisers, der andere die Namen des Stadtbauraths Marx, des Wasserbau¬

inspektorsMathies und des Stadtbauinspektors Kullrich aufweist.
Und so stiften wir dann diesen Becher der Stadt Dortmund zur Ver¬

fügung ihres Magistrats mit dem Wunsche, dass Kaiser Wilhelm II., der

mächtige Schirmherr und Förderer von Handel und Verkehr, bei der Ein¬

weihung des neuen Hafens im Saale des wiederhergestellten Rathhausesaus
ihm den ersten Trunk thun möge."

Christ. Kleine. Schmemann. Meininghaus. Jucho. Schaffen

Brügmann. Tilmann. Stade. Metzmacher.



13. BAUKOSTEN.

at -- -■ -7ür den Bau des Hafens waren aus städtischen Mitteln anschlagsmässig
t| -=nt'fe 5 425 000 Mark bewilligt, zu denen noch der Staatszuschussim Betrage
%~~^ von 1325000 hinzukam. Diese 6 750 000 Mark vertheilen sich auf die ein¬
zelnen Titel des Anschlagswie folgt:

Titel I. Grunderwerb .......... 2 955 000 Mark

II. Erd- und Böschungsarbeiten .... 682000 „
„ III. Bauwerke ........... 790 000 „
„ IV. Verkehrs-und Betriebsanlagen.... 1802000 „

V Bauleitungund Verwaltungskosten . . 170 000
„ VI. Insgemein ........... 351000 „

Ganze Summe 6 750000 Mark.

An Rückeinnahmensind dem Baufonds seit dem 1. Juli 1894 aus der Nutz-
niessung der Grundstücke am Hafen während der Bauzeit, dem Verkauf von Ver¬
dingungsunterlagenu. s. w., etwa 78 500 Mark zugeflossen und rund 101500 Mark
werden demnächstnoch vereinnahmt,infolge Abtretung von 5,84 ha Hafengelände neben
der alten Westfaliastrassean die Staatseisenbahnverwaltung.Es stehen mithin an
Einnahmen im Ganzen 6 930000 Mark für den Bau des Hafens zur Verfügung.

Die Ausgaben lassen sich ziffernmässig genau gegenwärtig noch nicht angeben,
trotzdem die Abrechnungsarbeiten fortlaufend mit der Fertigstellung der einzelnenbau¬
lichen Anlagen vorangeschritten sind, weil einige Ergänzungen und Vervollständigungen
erst dann vorgenommen werden sollen, wenn sich der Verkehr mehr entwickelthat
und es sich besser übersehen lässt, in welcher Richtung diese Ergänzungen zweck¬
mässig zu erfolgen haben. Immerhin ist es aber möglich, ein in der Hauptsache
zutreffendes Bild von der finanziellen Lage des Baus zu geben.

Vom 1. Juli 1894 bis 1. Juli 1899 sind verausgabtauf:
Titel I. Grunderwerb ..........2 876016 Mark

II. Erd- und Böschungsarbeiten
III. Bauwerke ........

IV Verkehrs-und Betriebsanlagen.
V Bauleitung und Verwaltungskosten

VI. Insgemein ........

480 225
778 287

1664 231
235 264
31002

Ganze Summe 6 065 025 Mark.



- 76

Hierzu sei bemerkt, dass der Grunderwerb voraussichtlichdie Summe von
2880000 Mark erfordern wird, wovon auf aufstehende Baulichkeiten161 775 Mark
und auf Bäume, Feldfrüchte und Umwegsentschädigungen 15891 Mark fallen. Erworben
sind an Grund und Boden 155,83 ha, sodass sich der Preis für 1 a auf 182 Mark
oder für 1 Quadratrutheauf 25,8 Mark, einschliesslich aller Nebenausgabenstellt. Die
Ausgaben für Erd- und Böschungsarbeitendürften sich auf 530 000 Mark, für Bau¬
werke auf 810 000 Mark, für Verkehrs- und Betriebsanlagenauf 1802 000 Mark,
für Bauleitungund Verwaltungskosten auf 253 000 Mark belaufen, und auf Titel Ins¬
gemein 155000 Mark zu verrechnen sein. Hiernach werden die Ausgaben 6430000 Mark
nicht überschreiten,und für diesen Betrag ist der Hafen, mit theilweise nicht unbeträcht¬
lichen Erweiterungenin seinen Einzelanlagen,zur Ausführung gebracht. Es bleiben
mithin noch 500 000 Mark übrig, um bei eintretendem Bedürfniss über den Anschlag
hinaus, eine Vergrösserungder Anlage vornehmen,oder Ausgaben bestreiten zu können,
die mit dem Hafen in Verbindungstehen.
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